
A. Univ. Prof. Univ. Doz. Dr. Jürgen Maaß 
 

Universität Linz 
 
 
 
 
 
 

Abschlussbericht 
zur Durchführung einer 

Machbarkeitsstudie 
 
 

für eine Medien übergreifende Bewertung bzw. Ko-
operation mit Kommissionen, die derzeit in Öster-
reich Medienangebote für Kinder und Jugendliche 

begutachten 
 

und 
 

für ein Gütesiegel für empfehlenswerte 
Computerspiele 

 
 
 
 

Linz, im März 2003 
 



 

Inhalt 
           Seite 

1. Zusammenfassung 2 

 

2.  Zum Verlauf des Projektes - Projektergebnisse 3 

  

2.1.  Kontakte mit den Auftraggebern - Präzisierung  4 

 des Projektauftrages 

2.2.  Kontakte mit Unterhaltungssoftwareproduzenten  18 

2.3.  Kontakte mit Unterhaltungssoftwarehändlern 29 

2.4. Auf der Suche nach potenziellen KooperationspartnerInnen  32 

 für die Bewertung in Österreich 

 

3. Die Freiwillige Selbstkontrolle Unterhaltungssoftware (=FSU) 33 

3.1. Grundidee: Positive Prädikatisierung  34 

3.2. Ziele der FSU 37 

3.3. Erfolgskriterien 38 

3.4. Aufbau, Organe und Funktionsweise der FSU 39 

3.4.1. Verein und Vereinsvorstand  40 

3.4.2.  Geschäftsstelle 42 

3.4.3.  Beirat 43 

3.5. Kooperationspartner und freie MitarbeiterInnen 44 

3.6. Funktionsweise: Wie kann die praktische Arbeit  45 

 der FSU aussehen? Fiktive Fallbeispiele  

3.7. Finanzen 51 

3.8. Startphase 58 

3.9. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 60 

3.10. Sinnvolle Ergänzungen der Aufgabenstellung der FSU 62 

3.11. Europäische Perspektive 63 

 

4.  Anhang: Adressenverzeichnis 64 

5. Anlagen 69 

Seite 1 



 

1.    Zusammenfassung 
 

Das in diesem Bericht vorgestellte Konzept für eine Freiwillige Selbstkontrolle 

Unterhaltungssoftware (=FSU) in Österreich ist entstanden aufgrund von vielen 

Gesprächen mit VertreterInnen der Auftraggeber, der Unterhaltungs-

softwarebranche (Produzenten und Handel), MedienvertreterInnen sowie 

staatlichen Institutionen und privaten Gruppen, die im Bereich „Kinder und 

Computer“ bzw. „Neue Medien“ tätig sind. Es beruht auf einem erstaunlich weit 

gehenden Konsens. Mit anderen Worten: Die Machbarkeit eines Gütesiegels 
für Unterhaltungssoftware in Österreich ist derzeit gegeben. Eine 

Zusammenführung von Film-, Buch- und Softwarebewertung in einer Stelle 

kann erst in einem weiteren Schritt in Erwägung gezogen werden. Bis dahin ist 

zunächst eine wichtige Voraussetzung für Kooperation der Bewertungsstellen 

zu realisieren, nämlich die, dass überhaupt eine Bewertungsstelle für 

Unterhaltungssoftware existiert, die als einigermaßen gleichwertige Partnerin 

für die in anderen Medienbereichen bereits bestehenden Stellen gelten und 

wirken kann. Die nötige Kooperationsbereitschaft derjenigen, die im 

Zusammenhang mit Jugendschutz oder Medienberatung in Österreich tätig 

sind, ist vorhanden.  

 

In Europa gibt es derzeit Bemühungen, eine Altersfreigabe für 

Unterhaltungssoftware als defensive Jugendschutzmaßnahme und 

Marketingunterstützung einzuführen. Eine österreichische FSU könnte hier als 

positives Beispiel für ganz Europa wirken. 

 

Insgesamt empfehle ich die Einrichtung einer FSU in Österreich 
auf Probe für drei Jahre.  
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2. Zum Verlauf des Projektes- Projektergebnisse 
 

Im November 2001 habe ich nach Vorbesprechungen am Rande des Kura-

toriums der Jugendmedienkommission ein Angebot zur Durchführung einer 

Machbarkeitsstudie beim Zukunftsministerium (bm:bwk) eingereicht, das vom 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie dem 

Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen angenommen 

wurde. Im September 2002 erhielt ich als Zeichen des offiziellen Projektbeginns 

den unterschriebenen Werkvertrag.  

 

Danach habe ich dem Antragstext folgend zunächst einen vertieften Kontakt mit 

den Auftraggebern gesucht, um die aktuell gewünschte Zielrichtung und die 

dazu notwendigen Arbeitsschritte in Detail zu erfahren bzw. zu besprechen. 

Das für den weiteren Projektverlauf wichtigste Ergebnis war die Entscheidung 

der Auftraggeber, die Arbeit auf die Entwicklung eines Konzeptes für die FSU 

zu konzentrieren und Überlegungen zur Kooperation einer FSU mit anderen 

offiziellen Medienbewertungsstellen bis hin zu einer offiziellen Medien 

übergreifenden Bewertungsstelle einstweilen zurückzustellen. 

 

Damit war die Grundlage für die "offiziellen" Besprechungen mit Vertretern der 

Softwarebranche gegeben. Da sich im Zuge dieser Gespräche und der Arbeit 

am Konzept der FSU immer deutlicher gezeigt hat, dass der Erfolg einer FSU 

wesentlich von PR und Marketing abhängt (die Ergebnisse der Prädikatisierung 

müssen bekannt gemacht werden, das Gütesiegel muss in der Öffentlichkeit 

bekannt sein), habe ich auch exemplarische Kontakte zu den Medien (ORF, CD 

Austria als EDV – Fachzeitschrift für die ganze Familie) und zu einer führenden 

österreichischen Marketingagentur (C + M, Wels) gesucht.  

 

Parallel dazu fanden meine Recherchen zur Frage möglicher 

Kooperationspartner in Österreich statt (vgl. Liste im Anhang). 
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2.1.  Kontakte mit den Auftraggebern - 
Präzisierung des Projektauftrages 

 

Aufgrund der Besprechungen mit den Vertretern der beiden auftraggebenden 

Ministerien habe ich ein Ergebnisprotokoll erstellt, das von beiden Vertretern 

bestätigt wurde. Ich gebe im Folgenden das Ergebnisprotokoll - abschnittweise 

eingerückt - wieder und ergänze die entsprechenden Projektergebnisse, soweit 

es notwendig und sinnvoll ist. 

  

Als zentrales Ziel der Studie wurde von beiden Ministerien die 

Untersuchung der Machbarkeit für die tatsächliche Realisierung einer 

positiven Prädikatisierung von Computerspielen für den PC 

(Konsolenspiele/Videospiele und Lernsoftware können in späteren 

Schritten folgen) genannt. Im Ergebnisprotokoll der Besprechung wurde 

festgehalten, dass folgende Punkte dazu noch geklärt werden müssen: 

 

1. Internationaler Rahmen 

Europäischer Rahmen: EU – Beschluss und Freiwillige Selbstkontrolle der 

Softwarefirmen: Es ist zu erwarten, dass auf Spielpackungen, die in 

Österreich auf den Markt kommen, eine (west-)europäische Altersfreigabe 

stehen wird. Es ist zu analysieren und abzuschätzen, wie die Qualität 

dieser Beurteilung ist und in welchem Verhältnis sie zu eigenen 

österreichischen Bemühungen steht. Wenn eine hinreichende Qualität 

gegeben ist, kann eine solche europäische Altersfreigabe als (im Sinne 

des Jugendschutzes) sinnvolle Ergänzung zur positiven Prädikatisierung 

gesehen werden.  

 

Im Zuge einiger „European Age Rating Conferences” wurde ein “European Age 

Rating System” entwickelt, das vermutlich bald europaweit (bis auf die BRD, 

siehe unten) eingesetzt wird. Die Vorteile für die Softwareanbieter sind 

offensichtlich: Eine einheitliche Situation in Europa schafft größere 
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Planungssicherheit; ein positives Image der Alterseinstufung als Jugendschutz-

massnahme wäre nützlich, um das Image von Computerspielen insgesamt zu 

verbessern. Nach den mir vorliegenden Informationen über dieses europäische 

Age Rating System bemühen sich die dahinter stehenden Stellen und Personen 

um eine seriöse Vorgehensweise und eine verlässliche Altersfreigabe – soweit 

es angesichts der Erfahrungen aus anderen Medienbereichen, etwa dem Film, 

überhaupt möglich scheint, vor dem Hintergrund unterschiedlicher Traditionen 

und Kulturen ein gemeinsames Verständnis davon zu entwickeln, nach welchen 

Kriterien europaweit einheitlich entschieden werden kann, welche Art von 

Software ab welchem Alter nicht mehr als gefährdend eingestuft werden soll.  

 

Auch der Rat der EU hat Initiativen in diesem Gebiet angekündigt: In einer 

Entschließung vom 1.3.2002 zeigt er sich besorgt darüber, dass Spiele 

Minderjährige schädigen können und regt eine Alterskennzeichnung an (vgl. 

Text in der Anlage).  

 

Für die Situation in Österreich ist es aber relativ egal, von welcher Institution 

oder Kooperation eine europäische Altersfreigabe erfolgt.  

 

 

Entwicklung in Deutschland: 

In Österreich verkaufte Unterhaltungssoftware wird für den 

deutschsprachigen Markt produziert – falls es sich nicht ohnehin um 

direkte Importe z.B. amerikanischer oder japanischer Software handelt. 

Der bundesdeutsche Unterhaltungssoftwaremarkt hat etwa ein Drittel der 

Weltmarktumsätze, der österreichische Markt davon aber nur weniger als 

10%. Deshalb sind für internationale Softwarefirmen deutsche 

Bestimmungen wesentlich relevanter als österreichische. Lokalisierungen 

von Spielen, deren Inhalt hauptsächliche Gewalt ist (z.B. Ego-Shooter, 

Kriegsspiele), werden aus Furcht vor Indizierungen durch die 

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (früher Schriften) in der 

BRD „entschärft“. Davon profitiert der österreichische Jugendschutz ohne 
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zusätzliche Maßnahmen. Zu untersuchen ist der österreichische Markt für 

in Deutschland indizierte Spiele: Werden sie verkauft? Werden sie in die 

BRD exportiert? Lässt sich mit österreichischen Händlern eine 

Vereinbarung treffen, solche Spiele freiwillig nicht ins Regal zu stellen? 

Kann es für Software eine Regelung geben wie in Videotheken (für 

Jugendliche nicht geeignete Software wird in einem abgetrennten Raum 

angeboten)? 

 

Diesen Fragen bin ich den Gesprächen mit Anbietern und Händlern 

nachgegangen. Formal kann in Österreich jedes Computerspiel an jeden 

Kunden verkauft werden. Tatsächlich entfernen einige Anbieter und Händler in 

Deutschland indizierte Spiele ohne staatliche Vorgabe aus den Regalen (bzw. 

stellen sie erst gar nicht dorthin). Der private Import solcher Spiele durch Kinder 

und Jugendliche aus der BRD wird als gering eingeschätzt. Ein abgetrennter 

Verkaufsraum für solche Produkte scheint - wenn überhaupt - für Spezial-

geschäfte interessant, in denen z.B. nicht entschärfte Importsoftware aus den 

USA angeboten wird.  

 

Derzeit wirkt in der BRD die USK (=Unabhängige Selbstkontrolle für 

Unterhaltungssoftware), deren Altersfreigabe für Unterhaltungs-

softwareprodukte nicht unumstritten ist. Nach der neuen gesetzlichen 

Regelung in Deutschland ist zu erwarten, dass diese Tätigkeit an die FSK 

(=Freiwillige Selbstkontrolle – im Bereich Film als offizielle Bewertungs-

instanz offiziell besetzt und hoch angesehen), übergeht oder eine 

veränderte (stattlich lizenzierte) USK weiterarbeitet. Da es für in Österreich 

verkaufte Software keine extra Verpackungsproduktion gibt (dieser Punkt 

muss noch in den Gesprächen mit der Softwarebranche verifiziert werden), 

wird auch weiterhin ein USK bzw. eventuell ein FSK – Aufkleber auf hier 

verkauften Spielen zu finden sein. Ebenso wie für die europäische Ebene 

sind hier wiederum Qualität und Kompatibilität zu österreichischen 

Maßnahmen abzuschätzen.  
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Zu beachten ist, dass die einfache Übernahme von Prädikaten aus der 

BRD zu einem rechtlichen und einem Kontrollproblem führt: Ein in Öster-

reich geltendes Recht (eine Verordnung einer Alterfreigabe) muss in 

Österreich anfechtbar sein. Und: Nach einschlägigen schlechten 

Erfahrungen mit übernommenen FSK – Prädikaten für Videos scheint es 

notwendig, im Falle einer Übernahme von Prädikaten eine Kontrolle 

durchzuführen, die überprüft, ob die in Österreich im Handel befindlichen 

Spiele tatsächlich mit jenem Prädikat (bzw. jener Alterfreigabe) 

gekennzeichnet sind, das von der deutschen FSK vergeben wurde.  

 

Nach aktuellen Informationen aus der BRD wird dort ab 1.4.2003 ein neues 

Jugendschutzgesetz gelten, das einen deutschen Sonderweg im Jugendschutz 

festschreibt (vgl. die Kopie eines Artikel aus der Zeitschrift GameStar 4/2003 in 

der Anlage). Die USK wird unter staatliche Aufsicht gestellt und vergibt 

deutsche Altersfreigaben, die sich eventuell von den europäischen 

unterscheiden werden. Für Spiele, die bis zum 1.4.2003 von der USK für eine 

Altersgruppe unter 18 Jahren freigegeben wurden, kann auch weiterhin 

(abweichend von der USK – Einstufung) die Bundesprüfstelle eine Indizierung 

aussprechen. Ab 1.4.2003 ist die USK – Einstufung auch für die 

Bundesprüfstelle verbindlich.  

 

Fazit: Nach derzeitigem Stand des Wissens zeichnet sich ab, dass in Zukunft 

auf in Österreich verkauften Spielen sowohl eine europäische als auch eine 

deutsche Altersfreigabe (die sich eventuell auch unterscheiden können) zu 

finden sein wird. Beides sind Maßnahmen zum defensiven Jugendschutz. 

Wenn die Altersfreigaben in Kaufhäusern strikt beachtet werden (was 

angesichts von Erfahrungen mit dem Verkauf von Alkohol und Tabak an Kinder 

eher unwahrscheinlich ist), können sie dazu beitragen, dass Kinder und 

Jugendliche für sie möglicherweise gefährliche Software dort nicht kaufen 

können. Außerdem können Altersfreigaben Eltern dabei helfen, zu entscheiden, 

welche Spiele sie ihren Kindern nicht kaufen wollen bzw. welche diese besser 

nicht spielen sollten. Da sich vermutlich ohnehin schon zwei Altersfreigaben auf 
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den Spielpackungen befinden, ist es nicht notwendig, in Österreich eine weitere 

Altersfreigabestelle einzurichten.  

 

2. Alternativen 

Die Studie soll sich nicht nur auf das aus Expertensicht für optimal 

gehaltene Modell einer positiven Prädikatisierung beschränken, sondern 

auch verschiedene alternative Modelle für einen staatlichen Umgang mit 

Computerspielen in Österreich benennen und genauer beschreiben. Auf 

diese Weise sollen den Entscheidungsträgern die verschiedenen 

Möglichkeiten verdeutlicht werden. 

 

Die wichtigste und einfachste Alternative ist „Nichts tun“. Auch wenn Österreich 

in Sachen Computerspielbewertung gar nicht offiziell aktiv wird und wie bisher 

private Initiativen – ACOS u.a. – ein wenig unterstützt, werden Altersfreigaben 

auf den Spielen stehen und Auswirkungen der deutschen Regierung in 

Österreich wirksam, da die Hersteller den deutschsprachigen Markt als Ganzes 

sehen (es gibt keine extra österreichischen Lokalisierungen für Spiele) und sich 

der Größe des Marktes entsprechend nach den deutschen Vorgaben richten. 

Direktimporte über den z.B. amerikanischen oder englischen Versandhandel 

spielen offenbar nur eine sehr geringe Rolle am österreichischen Markt.  

 

Dem kostengünstigen Aspekt dieser Alternative steht ein 

Rechtfertigungsproblem gegenüber, das entstehen wird, wenn wieder eine 

schreckliche Tat wie im April 2002 in Erfurt geschieht.  

 

Wesentlich mehr Kosten entstehen, wenn eine andere Alternative realisiert 

wird, nämlich die Erweiterung eines Ministerium um eine Abteilung, in der 

hauptamtliche GutachterInnen Unterhaltungssoftware begutachten und 

prädikatisieren. Rechnen wir mit 100 Testmustern jährlich, so entsteht ein 

Bedarf an 200 Gutachten und mit möglichen Reklamationen (hoch geschätzt 

10%) 220 Gutachten. Die notwendige Arbeitszeit für ein Gutachten liegt nach 

den langjährigen Erfahrungen der Arbeitsgemeinschaft für Computer und Spiel 
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bei 50 bis 100 Arbeitsstunden, der Bedarf an Arbeitsstunden also bei 11000 bis 

22000 Stunden. Diese Zahl reduziert sich allerdings, wenn die Antragsteller das 

Begutachtungsverfahren durch die Miteinreichung von Spielständen und Cheats 

aktiv unterstützen, auf 10 bis 20 Arbeitsstunden. Rechnen wir mit 1800 

Arbeitsstunden pro Person und Jahr, ergibt sich – je nach Reduktion - ein 

Bedarf von 2 bis 12 A-wertigen AngestelltInnen mit entsprechender 

Qualifikation (Pädagogik plus "Spielkunde" inkl. EDV - Kenntnisse). Dazu 

kommen noch Kosten für Organisation des Testbetriebes (siehe unten, Punkt 

Finanzen) und die Marketingaktivitäten.  

 

3. Vorüberlegungen für eine Prädikatisierungsstelle 

Grundsatz für eine solche Stelle soll sein, dass sie von der Branche als 

Selbstkontrolle miteingerichtet und mitfinanziert wird – nach dem Modell 

für vergleichbare Einrichtungen, das in Europa derzeit favorisiert wird. 

Qualität und positives Image der Stelle (=Wirksamkeit bei Konsumenten 

bzw. pädagogisch Verantwortlichen) sollen durch staatliche Aufsicht und 

Mitfinanzierung gesichert werden.  

 

Als Name für diese Stelle wurde FSU (=Freiwillige Selbstkontrolle 

Unterhaltungssoftware) vorgeschlagen. Bis auf Weiteres werde ich dieses 

Kürzel als Namen verwenden.  

 

Als mögliche Vorbilder für die Struktur der FSU könnten die deutsche FSK 

bzw. die FSF (Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen, Berlin) dienen. Ob 

Verein oder Stiftung die beste Rechtsform ist, muss noch geklärt werden. 

Wenn das FSF–Modell zum Vorbild genommen wird, sollten diejenigen 

Firmen, die Software in Österreich vertreiben, Mitglieder werden und 

gemeinsam mit Vertretern des Staates sowie einem Kuratorium, das 

analog zu dem der Jugendmedienkommission besetzt (oder sogar mit ihm 

identisch ist) über die grundsätzliche Richtung der Arbeit (z.B. einen 

detaillierten Kriterienkatalog für die Bewertung von Unterhaltungssoftware) 

beraten und beschließen. Eventuell könnten auch die Vertreter der 
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Softwareindustrie analog zum deutschen Vorbild in bestimmten Fragen 

(etwa Entscheidungen zu einzelnen Produkten) nicht stimmberechtigt sein. 

 

Falls eher die FSK als Vorbild gewählt wird, kommt der Aspekt der 

Bundesländervertretung mehr zum Tragen. Selbstverständlich können 

auch Mischformen überlegt werden.  

 

Zum Thema "Aufbau und Arbeit der FSU" wurden erste Überlegungen 

angestellt. Dazu gehören: 

• Eine Zentrale, die für die Organisation der Prädikatisierungen zuständig 

ist, 

• Eine wissenschaftliche und geschäftliche Leitung, die für die Qualität der 

Arbeit verantwortlich ist und sie nach außen vertritt, 

• Auf Honorarbasis tätige PrüferInnen (je zwei pro Software) 

• Schulungsaktivitäten für PrüferInnen, 

• Eine zweite besonders qualifizierte Ebene des Prüfens für besondere 

Fälle/Einsprüche 

• Ständige Kontakte zu Softwareherstellern, -vertreibern und Händlern 

sowie Öffentlichkeitsarbeit und Information für Erziehende 

• ReferentInnenangebot für Veranstaltungen an Schulen, in der 

Erwachsenenbildung etc. 

• Auf ministeriellen Wunsch Vertretung Österreichs in entsprechenden 

internationalen Gremien bzw. bei Kongressen etwa im 

Zusammenhang mit einer EU - Alterfreigabe  

Und in möglichen Ausbaustufen 

• Testbetrieb mit Kindern und Jugendlichen in dazu geeigneten Räumen 

der FSU (PC – Pool mit vernetzten PC’s und technischem Support) 

• Projektbetreuung für z.B. für Unterrichtseinheitenentwicklungsprojekte an 

Schulen oder Hochschulen 

• Eigene Materialerstellung für Aus- und Weiterbildung im Bereich 

Medienpädagogik/ Unterhaltungssoftware. 
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Sowie auf jeden Fall ein Beirat bzw. ein Kuratorium (siehe oben). 

 

Die FSU sollte zunächst für eine Testphase mit Begleitforschung für 3 oder 

5 Jahre eingerichtet werden. Die zu erwartende weitere schnelle 

technologische Veränderung in diesem Bereich (z.B. verstärkte Online-

Angebote) sollen - so weit es im zunächst gesetzten Rahmen möglich ist - 

laufend, spätestens jedoch bei einer Fortführung auch strukturell 

berücksichtigt werden.  

 

Zur Beachtung dieser Punkte verweise ich auf das unten ausgeführte Konzept 

für eine FSU (=Freiwillige Selbstkontrolle Unterhaltungssoftware) in Österreich.  

 

Zum Punkt Öffentlichkeitsarbeit herrschte Einigkeit darüber, dass die 

gesamte Aktivität von der erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit wesentlich 

abhängt. Qualitätssiegel bzw. extra ausgewiesene Regalflächen im Handel 

müssen mit einem angemessenen Marketing- und PR-Konzept 

hinreichend bekannt gemacht werden. Umgekehrt sind diese staatlichen 

Marketingaktivitäten ein gutes „Verkaufsargument“ für die möglichen 

Kooperationspartner in der Softwarebranche. 

 

Die langjährige Erfahrung der Arbeitsgemeinschaft Computer und Spiel zeigt, 

dass gerade in der Vorweihnachtszeit seriöse Informationen über 

Computerspiele von den Medien gerne aufgegriffen werden. Obwohl diese 

Erfahrung sicher auch für eine FSU gelten werden, habe ich exemplarisch 

Kontakt zu zwei Medien gesucht, um genauer nachzufragen: Beim ORF und bei 

CD Austria als EDV – Fachzeitschrift für die ganze Familie. Darüber hinaus 

habe ich Rat bei einer führenden österreichischen Marketingagentur (C + M, 

Wels) gesucht. 

 

Hier die Ergebnisprotokolle der Besprechungen:  
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Ergebnisprotokoll des Gespräches mit Herrn Gutzelnig (Chef des CDA - 
Verlages in Tobra bei Perg) am 24.10.2002 

 

Generell hält Herr Gutzelnig die Einrichtung einer FSU für wünschenswert, 

weil nach seiner Erfahrung als Herausgeber der Zeitschrift CD Austria und 

mit ihren LeserInnen (die Zeitschrift versteht sich als Informationsquelle 

über die Welt der neuen Medien und Technologien für die ganze Familie; 

Computerspiele sind eines von vielen Themen, die in jedem Heft einen 

gewissen Raum einnehmen) viele Eltern und Erziehungsberechtigte nicht 

wünschen, dass ihre Kinder jugendgefährdende Spiele ausprobieren oder 

gar intensiv nutzen, aber zu wenig Informationen darüber erhalten, welche 

Spiele denn aus pädagogischer Sicht unbedenklich oder sogar 

empfehlenswert sind.  

 

Die monatlich erscheinende Zeitschrift CD Austria erscheint als geeignetes 

Medium, um zur Verbreitung der Ergebnisse der FSU beizutragen, weil sie 

nicht nur in relativ hoher Auflage in Österreich verkauft, sondern auch an 

alle österreichischen Schulen verteilt wird. Sie erreicht damit einen nicht 

unerheblichen Anteil des Zielpublikums der FSU.  

 

Wie könnte die Berichterstattung in CD Austria aussehen? Eine 

Möglichkeit besteht darin, dass in von der Redaktion der Zeitschrift 

erstellten Testberichten über positiv prädikatisierte Spiele auch dieses 

Prädikat erwähnt bzw. als Siegel optisch gut erkennbar in den Text 

eingefügt wird. Das geht selbstverständlich nur dann, wenn die 

Prädikatisierung rechtzeitig vor Redaktionsschluss erfolgt. Eine andere 

Möglichkeit (die beiden schließen sich nicht aus), wäre eine regelmäßig für 

Berichte von der FSU reservierte Seite, wobei noch offen ist, ob das als 

eine Art Daueranzeige (sprich: kostenpflichtig) anzusehen oder als 

kostenloser Beitrag der Zeitschrift zum Erfolg der FSU gestiftet würde.  
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Ergebnisprotokoll des Gespräches am 14.3.2003 mit Frau Helga Janisch - 
Prcye, Head of Confetti TiVi, und Dr. Monika Schenker, Redaktion Confetti 
TiVi über eine mögliche Kooperation zwischen der FSU Österreich und 
Confetti TiVi 

 

Confetti TiVi hat bereits vor einiger Zeit in Kooperation mit der Firma Libro 

und Frau Dr. Geretschläger (Medienpädagogische Beratungsstelle der NÖ 

Landesakademie) geplant, regelmäßig über positive Computerspiele für 

Kinder und Jugendliche zu berichten: Dieser Plan wurde aber auf Grund 

der Entwicklung bei Firma Libro nicht realisiert. Aus diesem Grund wurde 

die Information über eine mögliche Gründung einer FSU mit dem Ziel einer 

positiven Prädikatisierung von Unterhaltungssoftware für Kinder und 

Jugendliche sehr positiv aufgenommen. Seitens Confetti TiVi wurde 

angeboten, über (im doppelten Sinne) ausgezeichnete Spiele im 

redaktionellen Teil des von Confetti TiVi gestalteten Programms zu 

berichten. Konkret vorgeschlagen wurde ein monatlicher Bericht in den 

Confetti News, eine Sondersendung in der Vorweihnachtszeit sowie 

regelmäßige Berichte in der Zeitschrift Confetti News. Eine Kooperation 

zwischen der FSU und Confetti TiVi könnte dabei in der Form stattfinden, 

das die FSU über Auszeichnungen informiert und der Redaktion Material 

für Berichte zur Verfügung stellt.  

 

Das Zielpublikum von Confetti TiVi sind 3 bis 11 Jährige. Auf Grund von 

Zuschauerreaktionen ist bekannt, dass das Alter der heranwachsenden 

ZuschauerInnen tatsächlich bis etwa 14 Jahre geht. Die Altersstruktur des 

Zielpublikums hat für die Ausgestaltung einer möglichen Kooperation 

zwischen FSU und Confetti TiVi wesentliche Konsequenzen. Confetti TiVi 

möchte darüber berichten, wie Kinder und Jugendliche selbst Spiele testen 

und beurteilen. Aus diesem Grund wäre es wünschenswert, wenn 

zumindest eine der im Konzept der FSU vorgeschlagenen Einrichtungen 

(z.B. in einer Schule oder einem Jugendzentrum - siehe Kap. 3.9.), in 

denen Kinder und Jugendliche und pädagogischer Aufsicht und mit EDV-
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technischer Unterstützung Spiele erproben können, tatsächlich realisiert 

wird. Eventuell möglich sind auch Kooperationen mit Anbietern von Hard- 

und Software realisierbar, in deren Rahmen solche Testmöglichkeiten als 

Event angeboten werden.  

 

Aus nahe liegenden Gründen ist Aktualität ein wichtiges Kriterium für die 

Gestaltung von TV - Sendungen, insbesondere wenn sie "News" heißen. 

Wenn im TV Kinder gezeigt werden, die ein Spiel aus ihrer Sicht 

beurteilen, sollte es sich deshalb um ein aktuelles Spiel handeln. Diese 

Voraussetzung ist offensichtlich leichter erfüllbar, wenn die FSU 

Testmuster von Spielen schon vor dem Release erhält und begutachtet, 

da in diesem Fall leichter rechtzeitig ein Beitrag für Confetti TiVi geplant 

werden kann.  

 

Es wurde auch über mögliche andere Sendeformen gesprochen, etwa in 

Kombination von direkter Beteiligung (Hitliste per Telefon oder Internet), 

Gewinnspiel und Product Placement. Für solche Formen sind direkte 

Verträge zwischen interessierten Firmen und ORF notwendig, die nicht in 

den Rahmen einer Kooperation zwischen FSU und Confetti TiVi gehören.  

 

Abschließend wurde von Seiten Confetti TiVi darauf hingewiesen, dass es 

selbstverständlich gewünscht wird, im Fall einer Kooperation auch per 

Logo in der öffentlichen Präsentation (der Kooperationspartner) der FSU 

repräsentiert zu sein. 

 

Die Ergebnisse der Besprechungen mit MedienvertreterInnen zusammen-

fassend ist zu betonen, dass die Bereitschaft, über die FSU und die Resultate 

der positiven Prädikatisierung zu berichten, sehr groß ist. Selbstverständlich 

muss wie immer bei einer Kooperation mit Medien darauf geachtet werden, 

dass die Kooperierenden je eigene Rahmenbedingungen und 

systemimmanente Strukturen haben: Medien sind nicht einfach Sprachrohre 

einer Einrichtung, Inhalte müssen von den jeweiligen Fachleuten 
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medienspezifisch aufgearbeitet („übersetzt“) und auf das jeweilige Zielpublikum 

hin orientiert werden.  

 

Von besonderem Interesse für mich war die Einschätzung eines Marketingprofis 

zur Frage einer möglichen Akzeptanz eines Gütesiegels sowie einer 

erfolgversprechenden Marketingstrategie für die FSU. Der im Folgenden zitierte 

Text dazu wurde von Mag. H. Lindtner von der Firma C+M in Wels geschrieben.  

 

Kommunikations- und marketingtechnische Aspekte zum Konzept FSU 
 

An das Projekt Freiwillige Selbstkontrolle Unterhaltungssoftware (FSU) in 

Österreich wird die Erwartung geknüpft, dass Hersteller und Händler auf 

das Gütesiegel positiv reflektieren, da dieses unterstützend in ihrer 

Geschäftstätigkeit sein kann. 

 

Dazu ist festzuhalten, dass das Gütesiegel nur dann zu einem 

„Verkaufsargument“ werden kann, wenn es über ausreichende 

Bekanntheit in breiten Teilen der Bevölkerung insbesondere bei der 

Zielgruppe "erziehende Middleager" aller sozialer Schichten verfügt. Das 

erfordert eine breite Kommunikation mit klassischen Medien über einen 

Zeitraum von mindestens drei Monaten während der Einführung. 

 

Der Handel von Unterhaltungssoftware findet heute überwiegend über 

filialisierte Großhändler statt, die einen permanenten Werbedruck above 

the line erzeugen (Media.Markt, Saturn, Hartlauer, Niedermeyer etc.). 

Dementsprechend sind die fokussierten Rezipienten als Kunden dieser 

Händler für eine Breitenkommunikation affin. (Anzudenken ist hier eine 

Integration in die Werbeaktivitäten dieser Unternehmen.) 

 

Ein weiterer Grund für ein breites kampagnisiertes Auftreten ist, dass 

damit eine Alleinstellung erzeugt wird, die es anderen – derzeit nicht 

bestehenden, aber jederzeit von anderer Seite zu realisierenden – 
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Auszeichnungen unmöglich macht, das Gütesiegel zu konkurrenzieren. 

Auch bzw. gerade die Alleinstellung ist für ein Gütesiegel ein wesentliches 

Imagemerkmal. 

 

Bereits angedachte below the line Maßnahmen können und sollten eine 

breite Kampagnisierung nur positiv ergänzen, werden aber eine 

dauerhafte nachhaltige Bekanntheit und Akzeptanz nicht schaffen können. 

 

Für die Umsetzung des Gütesiegels und der dazugehörigen 

Kommunikation ist dringend zu empfehlen, eine sehr einfache, leicht 

verständliche und direkte Kommunikation aufzubauen, da sie für breite 

Teile der Bevölkerung verständlich sein muss. Hier ist anzumerken, dass 

gerade für Kinder bzw. deren Erziehende in schwierigem sozialen Umfeld 

das Gütesiegel besonders interessant scheint, da diese Zielgruppe 

wiederum anfälliger für die bestehenden negativen Faktoren in der 

Unterhaltungselektronik zu sein scheint.  

 

Gleichzeitig muss für Zielgruppen, deren Alltag nicht grundsätzlich und 

mehrheitlich emotionell positiv ausgeprägt ist, unbedingt positiv 

kommuniziert werden, weil sonst eine Wahrnehmungsverweigerung und 

Aufnahmesperre erfolgen würden. Menschen, deren Alltag nicht 

überwiegend positiv ist, selektieren in der Wahrnehmung 

Negativbotschaften aus. Daher wird eine Kampagnisierung mit einem 

Schwerpunkt, wovor das Gütezeichen schützt – z.B.: Ihr Kind wird nicht 

gewalttätig... – keinesfalls zielführend sein. Letztlich handelt es sich um 

eine positive Prädikatisierung, womit eine positive Kommunikationstechnik 

unbedingt Stringenz erzeugt. 

 

Schließlich erscheint der Imageaufbau für das Gütesiegel – wie für jedes 

Gütesiegel – von besonderer Bedeutung. Das Siegel muss nicht nur 

bekannt, sondern auch anerkannt sein. Dazu muss es Seriosität und 

Glaubwürdigkeit ausstrahlen. Daher wird es notwendig sein, in der 
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Kommunikation den offiziellen, staatlichen Charakter besonders hervor zu 

streichen. Das Image eines Gütesiegels wird neben seiner unmittelbaren 

Leistung für die Betroffenen nicht unwesentlich vom Image der 

vergebenden Stelle getragen. Der Schluss „staatlich ist automatisch 

positiv“ ist allerdings nur beschränkt richtig. In der Kommunikation sollte 

daher neben der faktischen Leistung für die Zielgruppe unbedingt auch 

eine Zielsetzung, warum das Gütesiegel eingeführt wird, mitkommuniziert 

werden.  

 

Der Imageaufbau sollte bereits vor der tatsächlichen in Verkehrbringung 

erfolgen und muss operativ vor allem auf PR-Maßnahmen setzen. 

Grundsätzlich ist PR-Arbeit für komplexe Themen in aller Regel dann 

erfolgreich, wenn die Strategie der Personifizierung gesetzt wird. 

Dementsprechend wäre es wünschenswert, wenn es eine Person als 

„die/den Repräsentanten/in für das Gütesiegel“ geben würde. Je 

bekannter diese Person in der breiten Öffentlichkeit ist, um so effizienter 

wird die PR-Arbeit sein. Idealerweise sollte diese auch thematisch affine 

Person zur/zum Missis/ Mister Gütesiegel stilisiert werden.  

 

Zusammenfassend lassen sich zwei entscheidende Kriterien für den Erfolg 

des Projektes aus der Sicht von Kommunikation und Marketing festhalten: 

 

1.) Eine wenn möglich personifizierte PR-Arbeit zum Imageaufbau, 

die bereits vor der Einführung des Gütesiegels starten muss. 

2.) Eine breite Kommunikation zur Einführung in Form einer direkten, 

positiv thematisierenden klassischen Kampagne mit Print und 

elektronischen Medien. 
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2.2.  Kontakte mit Unterhaltungssoftware-
produzenten  

 

Auftakt meiner Gespräche mit Vertretern der Branche war eine ausführliche 

Diskussion mit Dr. Laber, der ein guter Kenner der Situation in Österreich ist 

(vgl. auch sein jüngst erschienenes Buch: Laber, Niki: Digitale Zukunft: die 

Geschwindigkeit der Internetgesellschaft Wien; Klosterneuburg: EDITION VA 

BENE, 2002 ISBN 3-85167-133-3). Die von ihm erhaltenen Informationen bzw. 

Einschätzungen haben sich im Verlauf der weiteren Gespräche im 

Wesentlichen bestätigt. 

 

Ergebnisprotokoll Gespräch mit Dr. Niki Laber, Firma Neo/Take 2 am 
4.10.2002 in Wien 
 

Generell wird nach Einschätzung von Dr. Laber eine positive Prädikati-

sierung von Seiten der Softwareproduzenten begrüßt. Finanzielle Möglich-

keiten richten sich nach durchschnittlichen Umsätzen. Dazu einige Daten: 

Von einem durchschnittlichen Produkt werden 1.000 bis 2.000 Stück 

verkauft, ab 10.000 Einheiten ist es ein sehr gutes Produkt. Ein 

Spitzenerfolg wie "Anno 1602" mit mehr als 30.000 verkauften Spielen 

kommt nur selten vor.  

 

In Österreich bringen hauptsächlich zwei Vertriebe PC Spiele in den 

Handel, Dynamic Systems und EA (Electronic Arts). Die Kooperations-

bereitschaft dieser beiden Firmen ist also wesentlich für die FSU 

(=Freiwillige Selbstkontrolle Unterhaltungssoftware). Dynamic Systems ist 

Vertreiber, nicht Hersteller und müsste eine Vielzahl von Herstellern 

vertreten. Ein internationaler Hersteller z.B. aus den USA wird sich kaum 

für die Mitgliedschaft in einer österreichischen FSU interessieren, weil aus 

seiner Sicht der Markt dafür zu klein ist.  
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Es gibt keine eigene Verpackung (Karton) für in Österreich verkaufte 

Spiele. Wenn auf den Karton ein österreichisches Gütesiegel gedruckt 

werden soll, muss vorher mit Vertretern des deutschen Marktes und 

Staates darüber gesprochen werden, ob das dort akzeptiert wird. 

Allerdings klebt Dynamic Systems ein eigenes Pickerl auf die äußere Hülle 

der in Österreich vertriebenen Spiele. Eventuell kann gleichzeitig auch ein 

Gütesiegel angebracht werden. 

 

Sollte es in Österreich eine Bundesprüfstelle nach deutschen Muster 

geben, wird vermutlich das entsprechende Spiel (das von der Indizierung 

bedrohte) in Österreich gar nicht auf den Markt gebracht (zu hohes Risiko 

im Vergleich zum möglichen Ertrag).  

 

Beispiel: Max Payne wurde weltweit 7.000.000 Mal verkauft, in Österreich 

20.000 Mal.  

 

Finanzen: Geringe Gebühren von bis zu 10 Cent pro verkauftem Spiel 

merken die Kunden nicht (sie werden – vermutlich mit Protest) vom 

Handel/Hersteller getragen. 

 

Mit anderen Worten: Prüfgebühren von 100 bis 200 Euro scheinen möglich 

bzw. akzeptabel.  

 

Der Einschätzung von Dr. Laber folgend knüpfte ich anschließend Kontakte 

(bzw. nutzte vorhandene Kontakte) zu Electronic Arts und Dynamic Systems 

bzw. dem Eigentümer von Dynamic Systems und Spielhersteller JoWooD.  
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Ergebnisprotokoll des Gespräches von Herrn Leeb (Geschäftsführer), 
Herrn König (Product Marketing Manager) von der Firma Electronic Arts 
Handels GesmbH und mir am 15.10.2002 in Wiener Neudorf 
 

Als wichtigstes Resultat ist festzuhalten, dass Jugendschutz im 

Allgemeinen sowie ein Unterhaltungssoftwaremarkt mit positivem Image in 

Österreich nicht nur für die beiden Gesprächspartner als verantwortliche 

und verantwortungsbewusste Personen, sondern auch für die Firma 

Electronic Arts (kurz: EA) als Unternehmen wichtig sind. Deshalb wurde 

die Idee einer FSU mit dem Ziele einer positiven Prädikatisierung von 

Computerspielen prinzipiell begrüßt und die Bereitschaft erklärt, sich - im 

durch den Marketingetat gesteckten Rahmen - auch finanziell daran zu 

beteiligen.  

 

Von Seiten der Firma EA wurde mit Nachdruck auf das Problem der 

Raubkopien hingewiesen. Derzeit gibt es deswegen Umsatzeinbußen von 

26 % bis 28 % - wesentlich mehr als z.B. in den USA, aber auch deutlich 

mehr als in anderen Ländern der EU. Es herrschte Einigkeit darüber, dass 

hier ein dringender Handlungsbedarf vorliegt, sowohl in Richtung auf eine 

bessere Entwicklung des Unrechtsbewusstseins beim Raubkopieren als 

auch im Hinblick auf gesetzliche Regelungen und deren Anwendung.  

 

Im Einzelnen wurden folgende Punkte erörtert: 

 

• Einige Daten zur Marktsituation  

 

Der jährliche Gesamtumsatz am österreichischen Unterhaltungs-

softwaremarkt beträgt etwa 250 Millionen Euro. Die Tendenz für die 

nächsten Jahre ist steigend. Allerdings wird geschätzt, dass bei PC - 

Spielen der Markt eher stagniert (eben wegen der Raubkopien - siehe 

oben), während bei Konsolen deutliche Steigerungen erwartet werden.  
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Von einem durchschnittlichen Spiel (PC) werden ca. 1.000 bis 2.000 Stück 

in Österreich verkauft, von einem guten ca. 10.000 und nur wenige 

Spitzenspiele erreichen Verkaufszahlen von etwa 30.000 Stück. Ganz 

aktuell: Für das Spiel "Anno 1503", den Nachfolger des sehr erfolgreichen 

Spiels "Anno 1602", werden Umsätze in dieser Größenordung erhofft. Den 

Rekord für Österreich hält das Spiel "Die Sims", das mit Add-on's über 

100.000 Mal verkauft wurde.  

 

EA bringt pro Jahr in Österreich etwa 300 Titel auf den Markt. Darin 

enthalten sind alle Genres und alle Plattformen (PC und verschiedene 

Konsolen). Einige Titel werden auf allen Plattformen gleichzeitig 

veröffentlicht. Für eine positive Prädikatisierung von PC - Spielen kämen 

deshalb etwa 10 bis maximal 30 Titel pro Jahr in Frage.  

 

Auf Grund von schlechten Erfahrungen mit zeitverschobenen Releases 

von Titeln in Europa (gerade in Grenzbereichen wie Salzburg kaufen 

interessierte Spieler das neue Spiel im Nachbarland und mindern so den 

Umsatz für das später veröffentlichende Land) ist es für EA sehr wichtig, 

jeden Titel in ganz Europa zeitgleich auf den Markt zu bringen (Syncron - 

Release).  

 

Für den Verkaufserfolg vieler Spiele sind die ersten ein bis zwei Wochen 

besonders wichtig: In dieser Zeit kaufen die "Hardcoregamer" das neue 

Spiel, auf das sie auf Grund von Berichterstattungen (Previews) in 

Fachzeitschriften oder im Internet bzw. auf Grund von Werbemaßnahmen 

bereits warten.  

 

• Vertriebsorganisation bei EA 

 

Der europäische Markt wird von einem Zentrallager in den Niederlanden 

aus beliefert. Es gibt nur sehr wenige Titel ausschließlich oder extra für 

Österreich. Bildlich gesprochen gibt es für ein Spiel je einen großen Stapel 
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"deutschsprachig" oder "englischsprachig", von dem aus nach Bedarf zu 

den Händlern oder Handelsketten in Österreich die bestellten Titel 

versendet werden. Der Österreichanteil am deutschsprachigen Umsatz 

beträgt 7 bis 8 Prozent. Wieder am Beispiel "Anno 1602": In der BRD 

wurden ca. 500.000 (und in Österreich ca. 35.000) Stück verkauft.  

 

• Bezug zur EU 

 

Die Bemühungen auf (west-)europäischer Ebene, eine einheitliche 

Altersfreigabe zu erreichen, werden positiv beurteilt (als Beitrag zum 

Jugendschutz und als Hilfe für das Marketing). Eine österreichische FSU 

könnte als Ergänzung dazu positiv wirken; anzustreben und sinnvoll ist - 

für den Fall, dass sich die FSU in Österreich im Probebetrieb bewährt - 

eine Erweiterung auf EU - Rahmen.  

 

Schlussfolgerungen für eine österreichische FSU: 
Auf Grund der gegebenen Marktsituation sowie der Vertriebsorganisation 

scheint es aus organisatorischen Gründen ausgeschlossen, extra auf die 

in Österreich verkauften Verpackungen von PC - Spielen ein Gütesiegel 

anzubringen. Dazu kommt noch, dass für den Druck einen Siegels auf den 

Karton der Verpackung eine Genehmigung der Studios notwendig wäre, 

die für EA Spiele entwickeln und die Rechte darauf innehaben. Ein extra 

Gütesiegel für die deutschsprachigen Spiele könnte eventuell angebracht 

werden, müsste aber mit den Studios, dem deutschen Handel und 

gegebenenfalls mit den zuständigen offiziellen Stellen in der BRD 

abgesprochen und koordiniert werden.  

 

Als sehr aussichtsreich und zielführend wurde hingegen die Möglichkeit 

eingeschätzt, positiv prädikatisierte Spiele in einem gesonderten Ständer 

oder Regalbereich im Handel anzubieten. Dabei ist darauf zu achten, dass  

1. Design und Marketing stimmen: Ratsuchende, die Spiele kaufen 

wollen, sollten wissen, dass die Spiele in dem eigens dafür designten 
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Ständern bzw. Regalbereichen empfehlenswert sind. Dazu muss durch 

entsprechende Maßnahmen (Werbung/ PR /Medien) das Design der 

Ständer bzw. Regalbereiche den ratsuchenden Kunden schon bekannt 

sein, so dass sie im Handel gezielt danach suchen. Seitens der 

auftraggebenden Ministerien wurde dazu auch der Vorschlag gemacht, 

über eine Quotenregelung für Verkaufsflächen nachzudenken bzw. eine 

Vereinbarung über Werbung zu Gunsten positiv-pädikatisierter Spiele zu 

treffen.  

2. Am Ständer sollten Packshots der positiv prädikatisierten Spiele 

angebracht werden (im Austauschverfahren), damit Fehlsortierungen vom 

Kunden bzw. vom Verkaufspersonal sofort erkannt werden können. 

Zusätzlich wäre eine Internetinformation hilfreich (ähnlich strukturiert wie 

jetzt auf der ACOS - CD: Beschreibung, Kommentar, Bilder). 

3. Die Ständer- oder Regallösung ist weniger zeitkritisch als die 

Gütesiegel - Lösung: In diesem Fall reicht es, fertige Spiele möglichst bald 

nach Verkaufsbeginn zu testen, da ratsuchende Eltern oder (Schul-) 

bibliotheken oder andere Interessenten aus der Zielgruppe der FSU keine 

"Hardcoregamer" sind, also nicht unmittelbar nach Verkaufsbeginn das 

jeweils aktuelle neue Spiel kaufen wollen. Gerade die als pädagogisch und 

spielerisch wertvoll eingeschätzten Spiele wie SimCity oder die Sims oder 

Sportsimulationen bleiben relativ lange im Handel.  

4. Für den Fall einer Gütesiegel - Lösung könnte es leicht zu einem 

Zielkonflikt mit der oben erwähnten Notwendigkeit eines Syncron-

Releases kommen, etwa dann, wenn wegen noch nicht entschiedener 

Prädikatisierung mit dem Release in Österreich gewartet werden müsste. 

5. Ein weiterer Vorteil der Ständer- oder Regallösung ist das etwas 

geringere Risiko für die FSU: Wenn für Siegel auf der Packung Beta-

Versionen vor der Veröffentlichung getestet werden, müssen besonders 

strenge Vorsichtsmassnahmen ergriffen werden, damit nicht eine Beta-

Version vorab z.B. ins Internet gelangt. In einem solchen Falle kann sehr 

großer finanzieller Schaden für die Softwarefirma entstehen - der dann auf 
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die FSU zurückfallen könnte, wenn sich ein "schwarzes Schaf" unter den 

Prüfern befände.  

6. Finanzen: EA kann sich vorstellen, in Form einer Prüfgebühr - ich 

habe die Summe von 250 Euro für eine einfache Prüfung (einfach = ohne 

Reklamation und ohne damit zweite Instanz) genannt. Dazu wurde 

erläutert, dass keine Verpflichtung besteht, alle von EA publizierten Spiele 

prüfen zu lassen (positive Prädikate etwa für die jeweils nächste Folge 

etwa eines Echtzeitstrategiespiels wären ja ohnehin ausgeschlossen), 

sondern eben jene, die für ein Prädikat in Frage kommen. Zusätzlich muss 

auf Wunsch der Auftraggeber noch überlegt werden, ob durch eine 

Pauschalgebühr (vielleicht 1.000 oder 2.000 Euro jährlich) zunächst das 

Privileg erworben werden soll, überhaupt Spiele zur Prädikatisierung 

einzureichen und in dem Aufsichtsgremium des FSU (Beirat oder 

Aufsichtsrat genannt) vertreten zu sein.  

 

Zum Schluss noch ein weiterer Punkt:  

 

In einem das Gespräch vorbereitenden Mail habe ich folgende Frage 

gestellt: "Ist für in der BRD indizierte Spiele ein "Gentlemen's Agreement" 

denkbar, nachdem der Handel in Österreich ohne extra staatliche 

Verbotsgesetze von sich darauf verzichtet, solche Spiele ins Regal zu 

stellen?" 

 

Diese Idee wurde von EA ausdrücklich begrüßt. Derzeit gibt es aber in 

dieser Frage noch eine uneinheitliche Haltung des Handels; einige 

Händler entsprechen bereit jetzt diesem Vorschlag, andere nicht. Hier 

wäre es sinnvoll, mit den Handelshäusern bzw. Kaufhausketten 

Gespräche aufzunehmen, um eine gemeinsame Vereinbarung zu 

erreichen. 
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Ergebnisprotokoll des Gespräches mit Herrn Wachmann (Director 
Business Development) und Herrn Gregorcic (International Localization 
Manager) von der Firma JoWooD Productions Software AG am 7.11.2002 
in Rottenmann 
 

Die Firma JoWooD kooperiert bereits seit längerem mit internationalen 

Ratingsystemen und mit der österreichischen Arbeitsgemeinschaft 

Computer und Spiel (ACOS). Ebenso wird von Seiten der Firma JoWooD 

die Idee einer FSU (Freiwilligen Selbstkontrolle Unterhaltungssoftware in 

Österreich) mit dem Ziele einer positiven Prädikatisierung von 

Computerspielen prinzipiell begrüßt und die Bereitschaft erklärt, sich auch 

finanziell daran zu beteiligen. Erhofft und erwartet wird eine positive PR im 

Zusammenhang mit der FSU.  

 

Ebenso wie von der Firma EA wird mit Nachdruck auf das Problem der 

Raubkopien hingewiesen. Es herrscht Einigkeit darüber, dass hier ein 

dringender Handlungsbedarf vorliegt, sowohl in Richtung auf eine bessere 

Entwicklung des Unrechtsbewusstseins beim Raubkopieren als auch im 

Hinblick auf gesetzliche Regelungen und deren Anwendung.  

 

Im Einzelnen wurden folgende Punkte erörtert: 

 

• JoWooD publiziert jährlich etwa 30 bis 40 Spiele, von denen etwa die 

Hälfte für eine positive Prädikatisierung in Frage kommen.  

 

• JoWooD ist ein international tätiger und erfolgreicher Spielproduzent mit 

Sitz in Österreich. Hier besteht ein wichtiger Unterschied zur Firma EA, 

die ihren Hauptsitz im Ausland hat und in Österreich nur eine 

Vertriebsorganisation unterhält.  
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• Dieser Unterschied hat gravierende Auswirkungen auf die Einschätzung 

zur Frage: "Sticker oder Qualitätssiegel auf der Verpackung" und/oder 

"Verkauf in gekennzeichnetem Regalbereich"? 

 

• JoWooD präferiert eindeutig die Kennzeichnung auf der Verpackung und 

hält es für möglich, zwei bis vier Wochen vor Finalisierung des 

Verpackungsdesigns für ein neues Spiel der FSU eine spielbare Version 

desselben zu Testzwecken zur Verfügung zu stellen, damit ein 

Qualitätssiegel, also ein positives Prädikat der FSU, auf der Verpackung 

aufscheinen kann. 

 

• JoWooD würde es sehr begrüßen, in die Entscheidungsfindung über das 

Design des zu gestaltenden Qualitätssiegels bzw. dessen allfälliger 

Variationen einbezogen zu werden. Hier könnte die Grafikabteilung 

JoWooD’s ggf. gerne künstlerisch tätig werden, wenn auch nur beratend.  

 

• Auch für JoWooD - Produkte gilt der Erfahrungswert, dass in Österreich 

7 % bis 10 % der deutschen Verkaufszahlen erreicht werden.  

 

• JoWooD und Dynamic Systems: Dynamic Systems ist eine Tochterfirma 

von JoWooD. Über Dynamic Systems werden die meisten Produkte 

internationaler Anbieter von Unterhaltungssoftware in Österreich 

vertrieben. Viele Produzenten, die prädikatisierenswerte Spiele in 

Österreich auf den Markt bringen, haben keine eigene 

Vertriebsorganisation in Österreich, sondern einen Vertrag mit Dynamic 

Systems als Großhändler. Dynamic Systems kann das von ihren 

Lieferanten vorgegebene Verpackungslayout nicht beeinflussen bzw. 

verändern/ergänzen, daher kann Dynamic Systems lediglich bei der 

Herstellung von Kontakten zu internationalen Produzenten helfen, um 

diese ggf. dazu zu bewegen, der FSU beizutreten bzw. ihre Produkte zur 

Prädikatisierung einzureichen. Weitere Punkte zum Verhältnis von 

Dynamic Systems und FSU müssen noch erörtert werden.  
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• Finanzen: JoWooD hält eine Prüfgebühr von €250 pro Spiel sowie eine 

Grundgebühr für die Mitgliedschaft in der FSU (ich habe als möglichen 

Beitrag €1.000 pro Jahr genannt) grundsätzlich für akzeptabel.  

 

• Ein Vergnügungssteuermodell (ähnlich wie beim Film), nach dem positiv 

prädikatisierte Spiele von einer solcher Steuer ausgenommen werden, 

wurde von JoWooD weniger positiv aufgenommen. Es wurde auf das 

Problem der gerechten Besteuerung hingewiesen, das sich im Hinblick 

auf aus dem Ausland von Spielern direkt importierte Software ergibt.  

 

• In der BRD indizierte Spiele: Die Idee, dass der Handel in Österreich 

ohne extra staatliche Verbotsgesetze von sich darauf verzichtet, solche 

Spiele ins Regal zu stellen, die in der BRD indiziert wurden, wurde von 

JoWooD ausdrücklich begrüßt. JoWooD verkauft auch solche Spiele 

nicht in die BRD.  

 
Neben der aus Sicht einer möglichen FSU recht erfreulichen 

Kooperationsbereitschaft fällt beim Vergleich der beiden Protokolle der 

Unterschied zwischen Produzent im Lande (JoWooD) und Vertriebsstelle eines 

großen ausländischen Konzerns (EA) deutlich auf. Für den Produzenten ist es 

wesentlich leichter organisierbar und sogar ein Konkurrenzvorteil, wenn vor 

dem Releasetermin über ein Prädikat entschieden wird.  

 

Im weiteren Verlauf des Projektes habe ich per Email und Telefon einige 

weitere Hersteller wie Infogrames, Ubi-Soft, Take 2 und Terzio von 

Computerspielen zum Thema FSU befragt. Im allgemeinen waren die 

Reaktionen recht freundlich bis auf zwei Ausnahmen: der Geschäftsführer einer 

Firma, die fast ausschließlich Kampf- und Kriegsspiele verkauft, war 

desinteressiert, sobald klar war, dass die FSU keine rechtlichen Maßnahmen 

gegen „schlechte“ Spiele ergreifen wird. Die beiden Geschäftsführer einer 

deutschen Firma, die ausschließlich Software für Kinder unter 14 Jahren 
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produziert und dabei viel Wert auf pädagogische Qualität legt, waren von der 

gerade zum Zeitpunkt meiner Anfrage bekannt gewordenen neuen gesetzlichen 

Regelung in der BRD, nach der auch die Produkte dieser Firma für eine hohe 

Prüfgebühr der USK vorgelegt werden müssen, so erbost, dass sie über die 

mögliche österreichische Variante nicht einmal nachdenken wollten.  

 

Fazit der Kontakte mit Unterhaltungssoftwareproduzenten ist eine insgesamt 

sehr positive Resonanz für die vorgeschlagene FSU in Österreich. Da die 

großen Anbieter am Markt sich bereits vor den Gesprächen mit den Medien 

(insbesondere ORF) für eine Kooperation entschieden haben, kann davon 

ausgegangen werden, dass derzeit eine noch bessere Startchance für die FSU 

gegeben ist. Weitere Hersteller prädikatisierenswerter Spiele werden sich schon 

aufgrund von marktstrategischen Überlegungen anschließen, wenn sie nicht 

ohnehin vom Modell überzeugt sind.  
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2.3. Kontakte mit Unterhaltungssoftwarehändlern 
 

Auf dem Wege vom Produzenten zum Kunden landet die 

Unterhaltungssoftware im Regal eines Händlers. In Österreich werden die 

meisten Spiele von großen Handelsketten wie Media Markt, Saturn, Libro oder 

Niedermeyer verkauft, Spezialläden und Versandhandel haben nur geringe 

Marktanteile. In einem erkundenden Vorgespräch mit dem Verantwortlichen im 

Linzer Amadeus Geschäft, das für große Auswahl und gute Beratung bekannt 

ist, erhielt ich eine sehr positive Resonanz für die Idee der FSU: Gerade in 

einem Geschäft wie Amadeus mitten in der Linzer Innenstadt kaufen Eltern 

Software für ihre Kinder und suchen dabei fachkundige Beratung. Die 

Befürchtung, Kindern und Jugendlichen das „falsche“ Spiel zu kaufen bzw. ein 

gutes Spiel nicht zu kaufen, obwohl es doch im Laden zu haben wäre, führt zu 

vielen entsprechenden Anfragen an die Mitarbeiter des Geschäftes. 

Wünschenswert und möglich wären mehrere Varianten der Information bzw. 

Kaufberatung vom Gütesiegel auf der Spielpackung über einen gesonderten 

Regalbereich oder Extraständer bis hin zu schriftlichen bzw. möglicherweise in 

Zukunft über das Internet im Geschäft abrufbaren Informationen. 

 

Exemplarisch habe ich zunächst ein intensiveres Gespräch mit der Firma Libro 

geführt, weil auf meine Emailanfrage von dort eine besonders positive Reaktion 

kam. Hier das Ergebnisprotokoll:  

 
Ergebnisprotokoll des Gespräches mit Herrn Michael Wieland (Firma 
Libro Nuevo GmbH, zuständig für den Bereich Einkauf Neue Medien) am 
12.2.2003 in der Libro Zentrale in Neu-Guntramsdorf bei Wien 

 

Als wichtigstes Resultat ist festzuhalten, dass die Firma Libro der Idee 

einer freiwilligen Selbstkontrolle Unterhaltungssoftware (FSU) in 

Österreich, die nach dem Prinzip der positiven Prädikatisierung arbeitet, 

sehr positiv gegenüber steht. Firma Libro hat sogar selbst vor etwa 
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anderthalb Jahren eine Initiative in dieser Richtung in Kooperation mit dem 

ORF (Confetti TiVi) gestartet, die jedoch nicht realisiert wurde. 

 

Firma Libro kann sich vorstellen, erfolgte Prädikatisierungen in ihre 

Produktwerbung mit aufzunehmen und so zum Gesamterfolg der Aktivität 

beizutragen. Der Erfolg hängt ja wesentlich davon ab, dass die FSU und 

ihre Prädikate den potenziellen KäuferInnen bekannt gemacht werden. In 

dieser Richtung sind auch weitere unterstützende Maßnahmen vorstellbar. 

Erwähnt wurde das Anbringen von Gütesiegeln auf den entsprechenden 

Spielpackungen, das Auslegen von Informationen der FSU oder - in 

Perspektive - ein Internetzugang für KundInnen vor Ort in den Filialen.  

 

In diesem Zusammenhang wies Herr Wieland darauf hin, dass die 

unterstützenden Maßnahmen leichter und kostengünstiger für Libro 

getroffen werden können, wenn die Entscheidung über die 

Prädikatisierung rechtzeitig vor dem Releasetermin fällt: Produktwerbung 

wird in der Regel für Neuerscheinungen gemacht. Und das Anbringen von 

Aufklebern lässt sich in der Zentrale, also vor der Auslieferung an die 

Filialen, maschinell (etwa gemeinsam mit dem Preisaufkleber) deutlich 

einfacher durchführen. Wenn eine Prädikatisierung erst 2 bis 3 Wochen 

nach dem ersten Verkaufstag erfolgt, müssten Aufkleber an alle Filialen 

versendet und dort von MitarbeiterInnen per Hand angebracht werden.  

 

Ergebnisprotokoll des Gespräches mit  Herrn Roland Kuballa  (Firma 
Niedermeyer GmbH, Productmanagement Unterhaltungsmedien) am 
21.3.2003 in der Niedermeyer Zentrale in Wien 
 

Als wichtigstes Resultat ist festzuhalten, dass Firma Niedermeyer der Idee 

einer freiwilligen Selbstkontrolle Unterhaltungssoftware (FSU) in 

Österreich, die nach dem Prinzip der positiven Prädikatisierung arbeitet, 

sehr positiv gegenüber steht. Herr Kuballa betonte mehrfach und 

nachdrücklich die Vorteile einer positiven Prädikatisierung gegenüber einer 

Negativkennzeichnung verbunden mit dem – wie die bundesdeutsche 
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Praxis deutlich zeigt – oftmals vergeblichen Versuch, Kinder und 

Jugendliche vor möglicherweise negativen Einflüssen durch schlechte 

Medien zu schützen, indem ihnen der Zugang zu solchen Medien verwehrt 

wird. Auch nach den Erfahrungen von Herr Kuballa aus dem Bereich 

Film/DVD führt eine Negativkennzeichnung eher zu unerwünschter 

Aufmerksamkeit für gerade jene Produkte, die Heranwachsende besser 

nicht sehen sollten.  

 

Firma Niedermeyer kann sich vorstellen, erfolgte Prädikatisierungen in ihre 

Produktwerbung mit aufzunehmen und so zum Gesamterfolg der Aktivität 

beizutragen. Der Erfolg hängt ja wesentlich davon ab, dass die FSU und 

ihre Prädikate den potenziellen KäuferInnen bekannt gemacht werden. In 

dieser Richtung sind auch weitere unterstützende Maßnahmen vorstellbar. 

Erwähnt wurde das Anbringen von Gütesiegeln auf den entsprechenden 

Spielpackungen, das Auslegen von Informationen der FSU oder - in 

Perspektive - ein Internetzugang für KundInnen vor Ort in den Filialen.  

 

In diesem Zusammenhang wies Herr Kuballa (ähnlich wie Herr Wieland 

von Firma Libro) darauf hin, dass die unterstützenden Maßnahmen leichter 

und kostengünstiger für Niedermeyer getroffen werden können, wenn die 

Entscheidung über die Prädikatisierung rechtzeitig vor  dem Releasetermin 

fällt: Produktwerbung wird in der Regel für Neuerscheinungen gemacht. 

Und das Anbringen von Aufklebern lässt sich in der Zentrale, also vor der 

Auslieferung an die Filialen, maschinell (etwa gemeinsam mit dem 

Preisaufkleber) deutlich einfacher durchführen. Wenn eine 

Prädikatisierung erst 2 bis 3 Wochen nach dem ersten Verkaufstag erfolgt, 

müssten Aufkleber an alle Filialen versendet und dort von MitarbeiterInnen 

per Hand angebracht werden.  Zum Schluss wurde die für Firma 

Niedermeyer sehr interessante Möglichkeit andiskutiert, in einzelnen 

Filialen Kindern und Jugendlichen in Form eines besonderen Events die 

Möglichkeit zu geben, Software selbst zu testen und im Fernsehen 

(Confetti TiVi) darüber zu berichten.  
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2.4.  Auf der Suche nach potenziellen 
KooperationspartnerInnen für die 
Bewertung in Österreich 

 
Drei Weg wurden beschritten, um potenzielle KooperationspartnerInnen 

ausfindig zu machen. Erstens wurde in der Sonderausgabe „Gewalt und 

Medien“ der Zeitschrift CD Austria, die an allen österreichischen Schulen verteilt 

wurde, an prominenter Stelle (U4) folgender „Bitte melden!“ Aufruf platziert:  

Wer bewertet Neue Medien in Österreich? Bitte melden! 
Die Bundesministerien für Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie für 

soziale Sicherheit und Generationen haben mich mit einer 

Machbarkeitsstudie für eine Medien übergreifende Bewertung bzw. 

Kooperation mit Kommissionen, die derzeit in Österreich Medienangebote 

für Kinder und Jugendliche begutachten und für ein Gütesiegel für 

empfehlenswerte Computerspiele beauftragt. Da ich aus vielen 

Veranstaltungen zur Lehrerfortbildung und von vielen Vorträgen an 

Schulen weiß, dass es überall in Österreich einzelne engagierte 

PädagogInnen bzw. kleine kooperierende Gruppen gibt, nutze ich diese 

Gelegenheit für eine Frage: Wer bewertet Neue Medien in Österreich? 

Falls Sie im Bereich Medienpädagogik Erfahrungen gesammelt haben, 

senden Sie mir ein Mail: juergen.maasz@jku.at 

  

Zweitens wurden alle Landesjugendreferate bzw. äquivalente Stellen in den 

Ländern angeschrieben. Und drittens wurden all jene, die bereits „einschlägig“ 

bekannt waren oder im Projektverlauf gefunden wurden, nach weiteren in Frage 

kommenden Personen bzw. Institutionen gefragt. Das Ergebnis der Suche ist 

eine Reihe von Personen, Institutionen und Vereinen (Adressen siehe Anlage). 

Von allen genannten Personen wurde Interesse an einer Kooperation mit einer 

FSU geäußert, die von ihnen z.T. bereits derzeit verwendeten Kriterien(listen – 

siehe Anhang) können bei der Erstellung eines Kriterienkataloges mit 

verwendet werden.  
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3. Die Freiwillige Selbstkontrolle Unter-
haltungssoftware (=FSU) 

 

Das Modell der „Positiven Prädikatisierung“ von Unterhaltungssoftware, das 

nach dem Vorbild der österreichischen Kommission für Kinder- und 

Jugendliteratur von der Arbeitsgemeinschaft Computer und Spiel (ACOS) für 

den Markt der Unterhaltungssoftware in Österreich adaptiert und über viele 

Jahre erfolgreich in der Praxis erprobt wurde, soll – zunächst für drei Jahre auf 

Probe - in Form einer Einrichtung der freiwilligen Selbstkontrolle 

Unterhaltungssoftware konstituiert werden, wie sie in anderen Ländern und 

auch für andere Medien wie Film oder Fernsehen eingerichtet wurde. Diese 

Einrichtung wird einerseits von staatlichen Stellen legitimiert und finanziert und 

arbeitet andererseits in enger Kooperation und mit finanzieller Unterstützung 

der Unterhaltungssoftwarebranche, des Handels und der Medien. Der Plan für 

die FSU wird im Folgenden in mehreren Schritten erläutert. Zunächst gibt es 

einen kurzgefassten Überblick, dann eine genauere Beschreibung der 

Funktionsweise an exemplarischen Beispielen und schließlich Antworten auf 

Detailfragen. Insgesamt ist das Konzept als Diskussionsgrundlage für die 

Entscheidungsträger anzusehen: Die auf Dauer erfolgreiche Konstituierung 

einer solchen Stelle kann nur gelingen, wenn ein hinreichend ausgefeiltes 

Konzept den Entscheidungsträgern vorgelegt wird, ihre Änderungswünsche 

berücksichtigt, ein evaluierter und laufend kontrollierter Probebetrieb stattfindet 

und schließlich eine Einrichtung entsteht, die sich nicht auf den im Probebetrieb 

erworbenen Lorbeeren ausruht, sondern auch in der weiteren Arbeit reflexiv 

und flexibel auf geänderte Anforderungen und Rahmenbedingungen reagiert. 
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3.1. Grundidee: Positive Prädikatisierung 
 
Gezielte Förderungen oder Regelungen (Verbote, Einschränkungen) sind 

prinzipiell die beiden Wege staatlichen Handelns. Die im Folgenden 

angedeuteten Gründen sprechen m.E. im Bereich der Computer- und 

Videospiele für die Prädikatisierung positiver Spiele.  

 

Ein wichtiger Grund ist die Erfahrung aus der Geschichte bereits bestehender 

Kommissionen für Film und Buch. In Österreich scheint sich für beide eine in 

verschiedener Hinsicht parallele Entwicklung ergeben zu haben, die sich als 

Umorientierung - weg von “Bewahrpädagogik” und hin zu “Konsumen-

teninformation” oder “Orientierungshilfe für Erziehende” - charakterisieren lässt. 

Im Jahre 1994, nach 48 Jahren Arbeit, formulierte die österreichischen Jugend-

schriften-Kommission: “Die Empfehlungsliste (die von der Kommission erstellt 

wird - JM) hat nicht den Charakter einer pädagogisch - literarischen Unbedenk-

lichkeitsbescheinigung, sondern will Orientierung im Bereich fiktionaler Kinder- 

und Jugendliteratur sowie im Bereich des kinder- und jugendbezogenen 

Sachbuchs geben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 'ästhetisch anspruchsvoller 

Kinderliteratur' (dazu gehören auch Bücher, die inhaltlich und formal neue 

Wege gehen) und auf 'gehobener Unterhaltungsliteratur', der z.B. auch 

bewährte Kinderklassiker zuzuordnen wären. In die Empfehlungsliste 

Aufgenommenes soll damit über den Durchschnitt der Produktion 

hinausgehenden inhaltlichen und formalen Ansprüchen genügen. Eine negative 

Klassifizierung nichtaufgenommener Bücher im Wege des Umkehrschlusses ist 

seitens der Kommission für Kinder- und Jugendliteratur nicht beabsichtigt.” 

(Peter Schneck: Wie beurteilt der Staat Kinder- und Jugendliteratur?, in: Jürgen 

Maaß: Computerspiele: Markt und Pädagogik, Profil-Verlag München 1996, S. 

166) 

 

Ein zweiter wichtiger Grund ist eher technischer Natur: Über elektronische 

Netze oder Raubkopien kann heute jeder Jugendliche, der sich etwas darum 

bemüht, jedes Spiel erhalten, das er (Raubkopien von Gewalt thematisierenden 
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Spielen ist kein geschlechtsneutrales Phänomen) erhalten möchte. Wenn nicht 

in sehr rigider (und den Zielen der bildungspolitisch intendierten informations-

technischen Grundbildung völlig zuwider laufender Weise) die Möglichkeiten zur 

Nutzung elektronischer Netze abgeschnitten oder zumindest sehr stark einge-

schränkt werden, kann m.E. nicht verhindert werden, dass ein Jugendlicher sich 

die vom ihm gewünschte Software aus dem globalen Computer-Netz holt.  

 

Ein dritter Grund ist die Vermeidung von unerwünschter Werbung für indizierte 

Spiele: Nicht wenige SpielerInnen beschaffen sich gezielt jene Spiele, die in der 

BRD neu indiziert wurden, weil sie annehmen, diese seien für sie besonders 

attraktiv. Es soll sogar schon Fälle gegeben haben, in denen Händler sich 

bemüht haben, schlecht verkäufliche Spiele indizieren zu lassen, um den 

Absatz zu erhöhen.  

 

Ein vierter Grund ergibt sich aus der Frage nach der Rechtfertigung eines 

Verbotes, für die ein wissenschaftlich haltbarer Nachweis für die Schädlichkeit 

von Computerspielen eine Voraussetzung wäre. Langfristige negative Aus-

wirkungen von Computerspielen auf Kinder und Jugendliche sind jedoch wis-

senschaftlich nach wie vor trotz vieler Studien empirisch nicht belegt - was je-

doch nicht bedeutet, dass negative Wirkungen ausgeschlossen sind.  

 

Ein fünfter Grund lässt sich aus dem Vergleich der statistischen Daten z.B. 

über deutsche und österreichische Jugendliche ablesen: Es gibt keinerlei 

Anzeichen dafür, dass die österreichische Jugend wesentlich brutaler, 

gewalttätiger etc. ist als die deutsche, obwohl in Österreich jedes Kind Spiele 

wie Doom kaufen und spielen kann - es gibt weder eine Bundesprüfstelle für 

jugendgefährdende Schriften mit Indizierungsverfahren noch eine Altersfreigabe 

für Spiele. Tatsächlich deuten soziologische und psychologische 

Untersuchungen z.B. über jugendliche Gewalttäter eher an, dass eben diese 

Jugendlichen Gewalt am eigenen Leib verspürt haben, längst bevor sie Gewalt 

in den Medien überhaupt wahrnehmen konnten. Allerdings bleibt zu bedenken, 
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dass Gewalt in Medien bei solchen Jugendlichen die Meinung bestärken kann, 

überall in der Welt sei Gewalt das einzige Mittel, um sich durchzusetzen.  

  

Schließlich bleibt anzumerken, dass aufgrund der bisher gesammelten 

Erfahrungen mit der Verwendung von Empfehlungslisten durch einzelne 

Händler oder KundInnen eine gute Chance besteht, einen - im pädagogischen 

Sinne - positiven Einfluss auf den Markt der Unterhaltungssoftware auszuüben: 

Wenn in solchen Listen empfohlene Spiele mehr gekauft werden, entscheiden 

sich auch mehr und mehr Softwarefirmen, entsprechende Produkte 

herzustellen.  
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3.2. Ziele der FSU 
 

Für Kinder und Jugendliche aus pädagogischer und spielerischer Sicht 

empfehlenswerte Spiele sollen aufgrund eines offiziellen 

Begutachtungsverfahrens, das auf einem diesen Zielen entsprechenden 

Kriterienkatalog basiert, als solche benannt und ausgezeichnet werden. 

Erwartet wird eine Verkaufsförderung von ausgezeichneten Produkten und 

damit eine Beeinflussung des Unterhaltungssoftwaremarktes: Wenn es sich für 

Hersteller und Händler lohnt, aus pädagogischer und spielerischer Sicht 

empfehlenswerte Spiele zu erstellen und zu verkaufen, wird es mehr Spiele von 

dieser Art geben. Worauf gründet sich die Erwartung? Seit dem Jahre 1992 

praktiziert die österreichische Kommission für Kinder- und Jugendliteratur das 

Verfahren der positiven Prädikatisierung: Empfehlungslisten werden an den 

Buchhandel, Büchereien, Schulen, Einzelpersonen etc. verschickt und zeigen 

Wirkung auf den Markt. Ähnliche Erfahrungen werden mit den ACOS – 

Empfehlungen gemacht. Viele Händler, die von ACOS erstellte Positivlisten 

verwenden, berichten, dass sie diese Listen mit Erfolg zur Kundenberatung 

einsetzen.  
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3.3. Erfolgskriterien 
 

Der Erfolg der FSU zeigt sich für die verschiedenen Kooperationspartner 

natürlich etwas unterschiedlich. Seitens der staatlichen Stellen ist neben der 

positiven Imagebildung („Der Staat tut etwas Gutes in dieser schwierigen Frage 

und hilft den ratsuchenden Eltern und Erziehungsberechtigten unmittelbar“) die 

eben genannte mittelfristige positive (weg von jugendgefährdenden und hin zu 

positiven Spielen) Beeinflussung des Unterhaltungssoftwaremarktes 

anzuführen. Realistischerweise muss angefügt werden, dass der Umfang der 

Marktbeeinflussung bzw. die Geschwindigkeit der Änderung in Korrelation zur 

Relation der eingesetzten Mittel für die FSU (eine Größenordnung von etwa 

€100.000 bis €200.000 je nach Ausbaustufe und PR - Etat) und des 

Marktvolumens von ca. €250.000.000 jährlich steht. Seitens der 

Softwareanbieter zeigt sich der Erfolg der FSU ebenfalls in einer positiven 

Imagebildung (bzw. Verstärkung) und einer spürbaren Verkaufsförderung 

(=höheren Umsätzen) für positiv prädikatisierte Spiele. Eine ständige 
Evaluation der Arbeit der FSU soll prüfen, ob und in wie weit diese Ziele 

erreicht werden.  
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3.4. Aufbau, Organe und Funktionsweise der FSU 
 

Für den Aufbau der FSU als Verein sind drei Organe vorgesehen, die 

Vereinsversammlung, eine Geschäftsstelle und ein Beirat. Für eine unter den 

gegebenen materiellen Restriktionen optimale Funktionsweise werden zudem 

Kooperationen und freie MitarbeiterInnen (externe GutachterInnen) unerlässlich 

sein.  

 

Die „Neutralität“ und Vertrauenswürdigkeit der FSU als offizielle Einrichtung zur 

Bewertung von Unterhaltungssoftware für Kinder und Jugendliche hängt stark 

von der Konstituierung und Zusammensetzung des Vereins ab: Nach den 

internationalen Erfahrungen mit Einrichtungen zur freiwilligen Selbstkontrolle ist 

es besonders wichtig, dass Vertreter der Branche nicht Entscheidungen im 

Verein treffen, wohl aber im Beirat ihre Position einbringen können. Im Beirat 

werden alle anstehenden Fragen und Problem besprochen, im Verein werden 

alle richtungsweisenden („strategischen“) Entscheidungen gefällt und von der 

Geschäftsstelle umgesetzt. Die Geschäftsstelle entscheidet mit Hilfe der 

GutachterInnen nach den im Verein beschlossenen Kriterien über die 

Prädikatisierung einzelner Spiele und zuvor über die Auswahl der 

GutachterInnen. Verein und Beirat sind keine Anfechtungsinstanzen für die 

Entscheidungen über einzelne Spiele. 

 

Noch eine Anmerkung zur Rechtsform: Ein Verein scheint für den Start die 

geeignete Rechtsform. Mitglieder des Vereins sind als juristische Personen 

diejenigen staatlichen Stellen, die die FSU tragen und finanzieren und 

gegebenenfalls Einrichtungen wie die Konsumenteninformation oder 

Sozialpartner, falls sie sich beteiligen wollen. Aus der Praxis der Arbeit wird sich 

erweisen, ob langfristig eine andere Rechtsform (z.B. Stiftung, Anstalt 

öffentlichen Rechts,...) geeigneter ist. 
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3.4.1. Verein und Vereinsvorstand  
 
Diejenigen staatlichen Einrichtungen bzw. Stellen, die den Verein FSU gründen, 

seine Arbeit mitfinanzieren und ihn letztlich in Form von Vertretern juristischer 

Personen bilden, sind voraussichtlich zwei Bundesministerien und eventuell 

Bundesländer (Landesjugendreferate bzw. äquivalente Einrichtungen) und 

gegebenenfalls Einrichtungen wie der VKI. Für die Entscheidungsfindung im 

Verein, z.B. für die Bestimmung des Vereinsvorstandes, 

Personalentscheidungen bei der Besetzung der Geschäftsstelle, Festlegung 

des Kriterienkataloges, nach dem begutachtet wird, sowie des Ablaufes der 

Begutachtung, Orientierungen für die Öffentlichkeitsarbeit der FSU, 

Beschlussfassung zu jährlichen Arbeitsberichten der Geschäftsleitung etc. 

scheint es sinnvoll, ein Stimmrecht einzuführen, das sich nach dem Anteil des 

finanziellen Beitrages richtet. Nach der Startphase, in der einige 

richtungsweisende Beschlüsse zu fassen sind, ist davon auszugehen, dass es 

hinreicht, wenn der Verein jährlich zusammentritt, um Tagungsordnungspunkte 

wie Jahresbericht und Finanzplanung fürs nächste Jahr zu behandeln.  

 

Ein wichtiger Punkt muss vom Verein nach ministeriellen Vorgaben entschieden 

werden, nämlich die Formulierung und der Grad der Differenzierung des 
Gütesiegels. Die einfachste Version, "unbedenklich" ist nicht unbedingt die 

beste. Sie würde zwar das Begutachtungsverfahren erleichtern und 

beschleunigen, hätte aber nur sehr geringe Aussagekraft. Sie wäre im Grunde 

genommen darauf angewiesen, dass die Zielgruppe nicht nur auf das Siegel 

schaut, sondern auch den Text der Beschreibung und Bewertung genau liest. 

Eine Differenzierung in "unbedenklich" und "empfehlenswert" hat hingegen 

größere Aussagekraft, wird aber zu mehr Situationen führen, in denen der 

Antragsteller mit den Gutachten nicht einverstanden ist. In erster Näherung soll 

dabei unter "unbedenklich" ein Spiel verstanden werden, das nicht 

jugendgefährdend ist (Gewalt und Pornografie sind hier die zentralen Kriterien). 

"Empfehlenswert" kann einerseits so gemeint sein, dass ein Kind 

voraussichtlich durch das Spiel etwas wichtiges lernt (z.B. in SimCity über das 
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Funktionieren von Städten) oder andererseits so, dass das Spiel als solches 

besonders viel Spass macht bzw. in der Gruppe vergleichbarer Spiele 

besonders gut gestaltet ist.  

 

Eine zweite wichtige Frage ist, ob auf dem Siegel eine Altersempfehlung 

gedruckt sein soll. In diesem Fall ist wiederum die Orientierungsfunktion besser 

gewährleistet, es besteht aber die Gefahr, dass bis zu drei verschiedenen 

Altersangaben auf einer Packung Verwirrung auslösen. 
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3.4.2. Geschäftsstelle 
 

Die hier zu erfüllenden Aufgaben sind neben der Geschäftsführung und 

wissenschaftlichen Leitung (offensichtlich hängt der gute Ruf, das Image und 

damit die Wirkung der FSU wesentlich von dem Ansehen der verantwortlichen 

Personen in der Öffentlichkeit ab), Qualitätssicherung (Überprüfung der 

eingehenden Gutachten, Schulung der GutachterInnen, Evaluation der Arbeit 

der FSU), Leitung und Organisation des Prädikatisierungsverfahrens 

(Testbetrieb inklusive Möglichkeit zur Partizipation an der Beurteilung für Kinder 

und Jugendliche unter pädagogischer Betreuung), Organisation und 

Durchführung des Testbetriebes inklusive der kaufmännischen und technischen 

Aspekte sowie Aufbau einer Fachbibliothek und eines Archivs, im Bedarfsfall 

Gutachten über Spiele erstellen, Kooperation und Koordination auf nationaler 

und internationaler Ebene, Öffentlichkeitsarbeit, Fortentwicklung des Konzeptes 

der FSU, Auskunfts- und Beratungsstelle, Ankerpunkt für (Wirkungs-) 

Forschungsprojekte, Fortbildungsstelle (Seminarangebote und 

Referentenservice). So wird die FSU insgesamt ein österreichisches Know-

How-Center für das Themengebiet "Kinder und Jugendliche nutzen Neue 

Medien", insbesondere Computer und Internet. Eine ergänzende Details dazu 

finden sich im Punkt Finanzen.  
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3.4.3.  Beirat 
 
Im Beirat sollen sowohl die finanzierenden und kooperierenden Stellen (Insti-

tutionen, Firmen etc.) als auch internationale ExpertInnen und nicht zuletzt die 

Kinder und Jugendlichen vertreten sein. Im Beirat werden die Grundsätze der 

Arbeit der FSU diskutiert, insbesondere der Kriterienkatalog, die Arbeitsweise 

und die Fortentwicklung der Aufgabenstellung und Ziele. Für die FSU 

verbindliche Beschlüsse dazu werden nur vom Verein gefasst, damit der für die 

Glaubwürdigkeit der FSU entscheidende Punkt beachtet wird, nämlich die 

Objektivität und Qualität der Begutachtung, die auch darauf beruht, dass die 

Firmen nicht selbst über Gutachten entscheiden. Der Beirat befasst sich aus 

diesem Grund auch nicht mit einzelnen Gutachten (er ist keine 

Reklamationsinstanz für Gutachten). Während die Vereinsmitglieder 

automatisch im Beirat vertreten sind, können nur Firmen, die einen 

Jahresbeitrag einzahlen (besprochen wurden € 1000 jährlich), Vertreter 

entsenden. Andere Mitglieder des Beirates (ExpertInnen, JugendvertreterInnen 

etc.) werden von dem Verein jeweils für ein Jahr eingeladen.  
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3.5. Kooperationspartner und freie 
MitarbeiterInnen 

 
Für die Erstellung von Gutachten über die von der Branche zur Prüfung 

vorgeschlagene und eingereichte Software werden Fachkräfte aus 

kooperierenden Einrichtungen bzw. freie MitarbeiterInnen nach entsprechender 

Schulung eingesetzt. Mindestens einmal jährlich findet eine Fortbildungstagung 

für GutachterInnen statt. Kooperationspartner können neben den im 

Abschlussbericht zur Machbarkeitstudie aufgelisteten Vereinen, Institutionen 

und Personen, die derzeit in Österreich Software für Kinder und Jugendliche 

beurteilen und sich zur Kooperation bereit erklärt haben, auch Stellen wie 

Medienreferate von Bundesländern oder größeren Städten oder Pädagogischen 

Instituten oder kirchlichen Stellen sein.  
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3.6. Funktionsweise: Wie kann die praktische 
Arbeit der FSU aussehen? Fiktive 
Fallbeispiele  

 
Hersteller oder Vertreiber von Unterhaltungssoftware reichen je drei Testmuster 

jener Software zur Prüfung ein, von der sie annehmen und wünschen, dass sie 

positiv prädikatisiert werden kann und wird. Es besteht seitens der Hersteller 

oder Vertreiber keine Verpflichtung, ihre Produkte einzureichen (Prinzip der 

Freiwilligkeit). Die Geschäftsstelle wählt zwei unabhängige GutachterInnen aus, 

die innerhalb von 10 Tagen ihre Gutachten einreichen. Stimmen die beiden 

Gutachten überein, wird die Entscheidung dem Antragsteller mitgeteilt. 

Stimmen die beiden GutachterInnen nicht überein, wird nach Rücksprache mit 

den GutachterInnen von der Geschäftsstelle entschieden. Ist die Entscheidung 

negativ (Ablehnung), kann der Antragsteller bei der Geschäftsstelle Einspruch 

erheben, über den besonders qualifizierte andere GutachterInnen entscheiden. 

Alle Gutachten beziehen sich in ihren Entscheidungen auf den Kriterienkatalog, 

der dem Verfahren zugrunde liegt.  

 

Die solchermaßen positiv prädikatisierten Produkte der Unterhaltungssoftware 

sollen – soweit dies technisch und organisatorisch möglich ist - als solche 

gekennzeichnet (Gütesiegel auf der Verpackung) und in einem gesonderten 

Verkaufsbereich (Regalbereich oder Extraständer beim Händler) präsentiert 

werden. Auf jeden Fall soll im Internet über die Arbeit der FSU berichtet werden 

(Liste der ausgezeichneten Spiele etc.) und im Verkaufsbereich für Spiele 

sollen gedruckte Informationen aufliegen. Die staatlichen Stellen, die die FSU 

tragen, unterstützen das Marketing für die positiv prädikatisierten Produkte 

durch PR Maßnahmen bzw. durch einen PR – Etat für die FSU. 

 

Fiktive Fallbeispiele 
Nehmen wir an, Hersteller A reicht eine Wirtschaftssimulation zur Prüfung ein, 

nennen wir sie für dieses fiktive Beispiel den "Handelsgiganten". Drei 
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Exemplare des Spiels werden zusammen mit dem Standardantragsformular, in 

dem die Geschäftbedingungen der FSU anerkannt und u.a. auf Anfechtung im 

Gerichtsweg verzichtet wird, an die Geschäftsstelle gesendet. Da der Hersteller 

A das zu erwartende Gütesiegel auf die Packung drucken will, reicht er 

rechtzeitig vor Produktionsbeginn Prüfmuster ein. Der Kriterienkatalog, nach 

dem die FSU prüft, lag bei dem Design des Spielinhalts und der Auswahl der im 

Spiel wählbaren Handlungsmöglichkeiten vor und wurde bewusst beachtet. 

Deshalb kann der Hersteller vorab ziemlich sicher sein, das Gütesiegel auch zu 

erhalten.  

 

Da der Handelsgigant ein Spiel ist, das lang andauernden Spielspass 

verspricht, dauert es viele Stunden, bis ein großes Handelsimperium aufgebaut 

ist. Erst dann aber erschließen sich im Spiel einige Optionen, die voraussetzen, 

dass schon einige Zeit lang erfolgreich gespielt wurde. Deshalb sendet der 

Hersteller einige Spielstände aus diesem Spielstadium mit ein, um den 

GutachterInnen die Arbeit zu erleichtern. Außerdem gibt er Cheatcodes 

bekannt, die den Test beschleunigen.  

 

In der FSU wird der Eingang registriert, zwei GutachterInnen, die als 

ExpertInnen für Wirtschaftssimulationen bekannt sind, werden kontaktiert und 

gefragt, ob sie bereit sind, innerhalb von 10 Tagen ein Gutachten zu erstellen. 

Sagen sie zu, erhalten sie je ein Testmuster. Sagt jemand "nein" (oder ist nicht 

erreichbar), wird ein weiterer Gutachter bzw. eine Gutachterin gefragt, bis zwei 

Zusagen vorliegen. Das dritte Testmuster bleibt in der Geschäftsstelle, um bei 

Nachfragen seitens der GutachterInnen oder dem Wunsch, die 

Multiplayerfunktion auszuprobieren, zur Verfügung zu stehen. Außerdem 

können in der Geschäftsstelle Kinder und Jugendliche unter pädagogischer 

Aufsicht das Spiel testen und ihr Urteil abgeben.  

 

Die Geschäftsstelle schreibt eine Rechnung über die Prüfgebühr von 250 € an 

Hersteller A und trägt die Daten zur Begutachtung des Spiels in eine Datenbank 
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ein, die nach den Richtlinien zur Arbeitsweise der FSU geführt wird, die vom 

Verein in der Startphase beschlossen wurden. 

 

Nach 8 Tagen erinnert die Geschäftsstelle die Gutachter an das ausstehende 

Gutachten. Die beiden GutachterInnen senden ihre Gutachten (per Internet) an 

die FSU, bestehend aus je einem ausgefüllten Formblatt, in dem die vom Beirat 

beschlossenen Prüfkriterien aufgelistet sind, einer kurzen Spielbeschreibung 

und -bewertung sowie Screenshots von typischen Spielszenen. Außerdem 

senden sie ihre Honorarnoten an die FSU. In diesem Fall war eine 

umfangreiche Handelssimulation zu testen. Deshalb bestand erhöhter 

Arbeitsaufwand - die Geschäftsstelle überprüft das - und das Honorar beträgt 

jeweils 100 €. Nach den langjährigen Erfahrungen der Arbeitsgemeinschaft 

Computer und Spiel tritt erhöhter Aufwand beim Test umfangreicher Adventures 

und Wirtschaftssimulationen auf.  

 

Stimmen die beiden eingehenden Gutachten überein, wird das Ergebnis dem 

Antragsteller mitgeteilt. Damit erwirbt Firma A das Recht, auf der Spielpackung 

das Gütesiegel der FSU anzubringen. Dieses Gütesiegel - so wird hier 

angenommen - wurde von einer Werbeagentur entworfen und nach langen 

Diskussionen und einigen Änderungen vom Verein beschlossen. Eine 

Werbeagentur hat auch seit Beendigung der Startphase im Auftrag der 

staatlichen Stellen, die die FSU tragen, die Aktivität der FSU und insbesondere 

das Gütesiegel und Funktion öffentlich bekannt gemacht, so dass nun 

KonsumentInnen, die auf der Suche nach einer Unterhaltungssoftware ins 

Geschäft gehen, die sie mit pädagogisch gutem Gewissen und der sicheren 

Erwartung erwerben können, auch ein gutes und für ihr Kind interessantes Spiel 

zu kaufen.  

 

Ist das Ergebnis der Begutachtung wie in diesem fiktiven Fall positiv, wird diese 

Tatsache den kooperierenden Händlern mitgeteilt. Mit anderen Worten: die 

kooperierenden Händler erhalten per mail oder per Post eine Mitteilung über die 

Tatsache der positiven Prädikatisierung ("Der Handelsgigant ist in die Positiv - 
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Liste aufgenommen worden") sowie einen kurzen Text mit Beschreibung, 

Bewertung und Bildern aus dem Spiel - für die Information von Angestellten 

(KundenberaterInnen) und KundInnen. Diese Informationen werden auch ins 

Internet gestellt. Darüber hinaus wird eine Pressemeldung verfasst und an alle 

Medien in Österreich gesendet, die auf einer entsprechenden Liste 

zusammengestellt wurden. Selbstverständlich wird diese Liste (Presseverteiler) 

laufend aktualisiert. Ausserdem erhalten Einrichtungen wie Bibliotheken, 

Mediatheken, Schulen, Jugendzentren, Jugendreferate in Städten, Gemeinden 

und Ländern etc. die Informationen. Hier ist zu überlegen, ob ein Abo an solche 

Einrichtungen verkauft werden kann. Nicht zuletzt wird ein kurzer Bericht für die 

jeweils nächste Ausgabe von kooperierenden Medien wie ORF (Confetti TiVi) 

oder CD Austria geschrieben bzw. so vorbereitet, dass die Redaktionen ihn 

veröffentlichen kann. Entsprechende Kooperationszusagen wurden bereits 

gegeben. 

 

Die FSU sammelt alle Medienberichte, Pressemeldungen, Reaktionen von 

Händler, Kunden etc. für den jeweils nächsten Jahresbericht bzw. die 

Evaluation der Aktivität. 

 

Einige Händler (bzw. Handelsketten in ihren Filialen) haben im Verkaufsbereich 

für Unterhaltungssoftware einen eigenen Regalbereich eingerichtet bzw. einen 

eigenen Ständer aufgestellt, in dem alle von der FSU ausgezeichneten Spiele, 

die noch im Handel sind, zur Auswahl stehen. Auch über das Design der 

Kennzeichnung dieser Regalbereich bzw. dieser Ständer wurde im Verein FSU 

aufgrund von Agenturvorschlägen entschieden. Nun kann auf dem Ständer in 

Kurzform nachgelesen werden, nach welchen Kriterien die FSU arbeitet. 

Außerdem zeigen die Logos der staatlichen Stellen und der kooperierenden 

Firmen, wer die FSU trägt. In einigen Kaufhäusern wurde sogar ein 

Internetzugang in den Verkaufsbereich integriert, so dass direkt unter 

www.FSU.at nachgeladen werden kann, um welche Spiele es geht. Für die 

ausgezeichneten Spiele gibt es im Internet sogar DEMO -Versionen (soweit sie 

vorliegen), damit sich die KundInnen unmittelbar ein Bild machen können. In 
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allen Kaufhäusern liegen bei der Kasse bzw. beim Spieleregal die Infozettel der 

FSU mit der jeweils aktuellen Liste der ausgezeichneten Spiele sowie 

Kurzbeschreibungen und -bewertungen der ausgezeichneten Spiele.  

 

Die FSU fragt Händler und Hersteller, welche Effekte auf den Verkaufserfolg 

sich feststellen lassen, um den Jahresbericht für den Verein mit 

entsprechenden Daten zu bereichern.  

 
Zur Ergänzung nehmen wir ein zweites Beispiel, die Handelssimulation "Der 

Konkurrenzkampf" von Hersteller B. Auch B reicht Testmuster, Antragsformular, 

Spielstände, Cheats etc. ein, aber erst nachdem das Spiel in den Handeln 

gekommen ist. In diesem Fall, so die hier getroffene Annahme, kommen die 

beiden Gutachter zu unterschiedlichen Entscheidungen. Gutachter Zwei lehnt 

die Auszeichnung ab, weil im Spiel unlautere Mittel im Konkurrenzkampf 

eingesetzt werden können. So ist es im Spiel z.B. möglich, beim Konkurrenten 

einen Streik anzuzetteln oder über ihn üble Gerüchte an der Börse zu 

verbreiten. Die Geschäftsstelle überprüft das anhand des dritten Testmusters in 

der Zentrale, kontaktiert den Hersteller und erfährt von ihm, dass die Parameter 

im Spiel bewusst so eingestellt sind, dass die unlauteren Mittel langfristig dem 

Übeltäter mehr Schaden zufügen als dem Betroffenen. In diesem Fall ersucht 

die Geschäftsleitung die beiden Gutachter, diese Auskunft des Herstellers im 

Spiel zu überprüfen. Beide bestätigen die Auskunft. Die FSU zeichnet das Spiel 

aus und weist in der Spielbeschreibung darauf hin, dass zwar unlautere 

Maßnahmen möglich sind, aber - wie die Moral es will auch im Spiel - auf den 

zurückfallen, der sie einsetzt.  

 

Nehmen wir an, in diesem fiktiven Spiel "Der Konkurrenzkampf" von Hersteller 

B seien auch Bomben auf die Konkurrenzfirma oder gar Mord erlaubt und dies 

seien - im Rahmen des Spieles - sogar durch Spielerfolg honorierte 

Maßnahmen. Dann wird die FSU auf Grund der entsprechend negativen 

Gutachten die Auszeichnung ablehnen. Daran wird sich auch nichts ändern, 

wenn Firma B gegen die Ablehnung Einspruch erhebt und ein Zusatzgutachten 
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fordert. Die FSU wird aber nicht öffentlich bekannt machen, welche Spiele 

eingereicht und nicht ausgezeichnet werden (keine Negativwerbung), sondern 

nur im Jahresbericht an den Verein. Damit bleibt das Risiko, ein Spiel zur 

Begutachtung einzureichen, dessen Beurteilung dem Hersteller anhand des 

vorliegenden Kriterienkataloges und der Kenntnis des Begutachtungsverfahrens 

nicht vorhersehbar erscheint, sehr gering: 250 € Kosten, kein Imageschaden. 

Selbstverständlich sind die GutachterInnen ebenso wie die MitarbeiterInnen des 

Geschäftsstelle und des Vereins zur Verschwiegenheit verpflichtet – nach 

außen, an die Öffentlichkeit, gehen nur die Berichte über ausgezeichnete 

Spiele.  
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3.7. Finanzen 
 
Grundidee der Finanzierung der FSU ist eine Kostenteilung zwischen den 

tragenden bzw. kooperierenden Stellen: Von staatlicher Seite wird die 

Geschäftsstelle finanziert, von der Seite der Unterhaltungssoftware das 

Prüfverfahren.  

 

In die folgenden Überlegungen gehen zwei Grundannahmen ein, die ich 

zunächst offen legen sollte. Einerseits zeigt die langjährige Erfahrung der 

Arbeitsgemeinschaft Computer und Spiel ebenso wie Gespräche mit 

Herstellern, die ich im Rahmen dieses Projektes geführt habe, dass mit ca. 100 

Anträgen auf ein Prädikat pro Jahr zu rechnen ist. Andererseits haben alle 

Gesprächspartner erkennen lassen, dass die finanziellen Mittel für eine FSU 

eng begrenzt sind. Die im folgenden genannten Zahlen und Daten sind nach 

langjähriger Erfahrung mit den für eine Prädikatisierung anfallenden Arbeiten 

sehr realitätsnahe Aussagen, die von einer sehr sparsamen Verwendung der 

Mittel ausgehen.  

 

Im Folgenden unterscheide ich für die Geschäftsstelle einen Kernbereich, also 

den eigentlichen Testbetrieb, der für die Arbeit der FSU unerlässlich ist, und 

einen als sehr sinnvoll erachteten Erweiterungsbereich, in dem Kinder und 

Jugendliche die Möglichkeit erhalten, sich an der Beurteilung von 

Unterhaltungssoftware zu beteiligen. Zu diesem Erweiterungsbereich gehören 

auch Aufgaben wie Seminarangebote oder Forschungsprojekte.  

 

A Kernbereich – Geschäftsstelle mit den Aufgaben  

• Geschäftsführung 

• Wissenschaftliche Leitung 

• Qualitätssicherung 

• Kooperation und Koordination auf nationaler und internationaler Ebene 

• Leitung und Organisation des Prädikatisierungsverfahrens (Testbetrieb) 
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• Kaufmännische und technische Aspekte des Prädikatisierungsverfahrens 

• Öffentlichkeitsarbeit (Medien, Internet,...) 

• Evaluation und Fortentwicklung des Konzeptes der FSU 

• Schulung der GutachterInnen 

• Gutachtertätigkeit (bei Gutachtermangel und Zusatzgutachten im 

Reklamationsfall) 

 

B Erweiterungsbereich – Geschäftsstelle mit den Aufgaben 

• Beurteilungsmöglichkeit für Kinder und Jugendliche unter pädagogischer 

Betreuung 

• Fachbibliothek 

• Auskunfts- und Beratungsstelle 

• Ankerpunkt für (Wirkungs-)Forschungsprojekte,  

• Fortbildungsstelle (Seminarangebote und Referentenservice) 

 

Aufgabenverteilung/Stellen- und Bürobedarf 
Leitung/Geschäftsführung ist für die gesamte Arbeit der FSU verantwortlich; 

insbesondere soll die Geschäftsführung jedoch die FSU nach außen 

(Öffentlichkeit, Wissenschaft) vertreten. Dementsprechend umfangreich und 

hoch muss die Qualifikation der Geschäftsführung sein. Sehr wünschenswert im 

Hinblick auf die Möglichkeit, die FSU als Anker und Ausgangspunkt für 

wissenschaftliche Forschung (etwa Diplomarbeit, Dissertation oder z.B. über 

den FWF finanziertes Forschungsprojekt) wäre es, wenn der/die 

Geschäftsführer/in wissenschaftlich entsprechend qualifiziert ist.  

 

Vom Renommee der Leitung hängt der Erfolg der FSU wesentlich ab: In der 

heutigen Zeit wird zumindest beim Start der Aktion die Glaubwürdigkeit der 

Prädikate der FSU in der Öffentlichkeit wesentlich von dem Ansehen der Träger 

des Vereins und der Glaubwürdigkeit der Leitung bestimmt.  

 

Zwei Mitarbeiter/innen mit Schwerpunkt Pädagogik und EDV: 
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Folgende Aufgaben sollen von zwei MitarbeiterInnen wahrgenommen werden: 

• Präsenz und Erreichbarkeit in der Geschäftsstelle 

• Korrespondenz  

• Organisation des Testbetriebes (Testmuster entgegennehmen und an 

geeignete GutachterInnen verteilen) 

• Organisatorische Begleitung des Gutachtens (Termineinhaltung über-

wachen!) 

• Technische Unterstützung beim Gutachten (Beantwortung eventuell 

auftretender Fragen zu EDV - Problemen) 

• Buchhaltung bzw. Aufarbeitung der finanziellen Daten für externe 

Buchhaltung 

• Bei Bedarf Testen von Multiplayerfunktionen bzw. Netzwerkangeboten, 

sofern dies GutachterInnen nicht oder nicht allein können 

• Technische und organisatorische Unterstützung bei öffentlichen Auftritten 

der FSU 

• Verbreitung der Testergebnisse (Liste und zusätzliche Informationen zu den 

ausgezeichneten Spielen per Internet und an Medien), Unterstützung der 

PR – Aktivität  

• Second Level Gutachten: Die beiden MitarbeiterInnen sollen bereit und in 

der Lage sein, selbst als GutachterInnen tätig zu werden, insbesondere bei 

Anfechtungen von Gutachten durch Antragsteller.  

 

Finanzbedarf für das Personal, d.h. Kosten für den Arbeitgeber, Lohn plus 

Lohnnebenkosten laut Auskunft Personalabteilung Uni Linz: 

Kern der FSU:  

Leitung (Wiss.+ Manag. ):   jährlich ca.   75.000 €  

Mitarbeiter/in (Päd.):   jährlich ca.  45.000 € 

Mitarbeiter/in (EDV):   jährlich ca.  30.000 € 

 

Erweiterung:  

EDV Raum mit ca. 10 Plätzen für Kinder und Jugendliche 

Mitarbeiter/in (Päd.):   jährlich ca.  45.000 € 
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Finanzbedarf für Räume:  

In der Kernvariante für die Geschäftsstelle geht es um eine Bürofläche mit drei 

vernetzten PCs für Multiplayertest vor Ort bzw. über das Internet sowie einer 

gewissen Lagerkapazität für Fachbibliothek, Testmuster und Gutachten.  

Flächenbedarf ca. 50 qm 

Erweiterung:  

EDV Raum mit ca. 10 Plätzen für Kinder und Jugendliche weitere 50 qm 

  

Erstausstattung:  

Kern: Büromöbel plus Computer, Telefon etc. 

Erweiterung: Möbel plus Computer 

 

Erneuerungsbedarf für Computer nach ca. 2 Jahren (etwa alle zwei Jahre 

überholt das bei Spielen vorausgesetzte Minimum an Hardwarekonstellation die 

neu gekaufte Hardware), Reparaturbedarf 

Weitere Kosten: Bürobedarf, Telefon, Porto, Internetzugang, Spesen für Reisen 

zu Kooperationspartnern 

Ca. 10.000 € pro Jahr (davon etwa die Hälfte für Spesenersatz). 

 

Die tatsächlich zu zahlende Miete samt Nebenkosten und weiteren Kosten inkl. 

Raumpflege etc. ist vorab schwer zu kalkulieren. Die Wahl des tatsächlich 

gemieteten Objektes beeinflusst den Preis erheblich (Lage, Zustand, Größe, 

Nebenkosten). Zur groben Orientierung hilft z.B. ein Blick ins Internet, etwa zu 

dem aktuellen Immobilienbericht der http://www.sparkasse.at/ newsroom/ 

1,5175,2260-a,00.html vom 27.1.2003 

 

"Folgende Bandbreiten sind am Wiener Büromarkt derzeit erzielbar: 

City von € 11,00-21,00 Euro 

Donaucity von 11,00-16,00 € 

Erdberg von 9,00-14,50 € 

Heiligenstadt von 8,50-13,00 € 
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Wienerberg von 8,50-13,00 €" 

 

Darauf beruht die folgende Kostenabschätzung (10 bis 15 Euro pro 

Quadratmeter und Monat): 

 

Kernbereich (50 qm): 6000 € bis 9000 € pro Jahr 

Erweiterung (zusätzliche 50 qm, also insgesamt 100 qm): 12000 € bis 18000 € 

jährlich. 

 

Investitionsbedarf: 

Büromöbel plus techn. Infrastruktur plus PC's: 

Kernbereich: ca. 15.000 € 

Erweiterung: ca. 20.000 € 

 

Damit ergibt sich als geschätzter Etat der FSU Geschäftsstelle ein Betrag von 

etwa  

150.000 € für Personal, 10.000 € für Sachkosten und 6.000 € bis 9000 € für 

Miete und Nebenkosten. Mit der Erweiterung erhöht sich der Betrag um 45.000 

€ Personal und 6000 € bis 9000 € pro Jahr Miete. 

 

Dazu kommen Erstinvestitionen (Sachkosten) von ca. 15.000 € bzw. 35.000 €.  

 

Der notwendige Etat für drei Jahre Probebetrieb beträgt also insgesamt je nach 

Aufgabenstellung und Ausbaustufe zwischen  

 

Für den Beirat kann unter der Maxime "Sparvariante" der Ersatz von Spesen 

für die Teilnahme an Beiratssitzungen auf die Auszahlung von Spesenersatz an 

solche Beiratsmitglieder reduziert werden, die Spesenersatz nicht von der 

entsendenden Institution bzw. Firma erhalten.  

 

Geschätzter Etat für Spesenersatz Beirat: 10.000 € jährlich  

 

Seite 55 



 

Als von Seiten der Antragsteller einzuhebende Prüfgebühr pro Spiel wurden 

250 € genannt und - gerade noch - akzeptiert. Damit ergibt sich als Honorar für 

ein Gutachten ein Betrag 70 € und bei erhöhtem Aufwand 100 € pro Gutachten 

(für etwa 10 bis 20 Stunden Arbeit – siehe unten). Aus den verbleibenden 

Mitteln können - sofern sich dafür keine Sponsoren finden lassen - Sachgüter, 

Spesen, Bürokosten etc. finanziert werden. Allerdings muss auch einkalkuliert 

werden, dass Gutachter Zugang zu einem ziemlich neuwertigen PC haben 

müssen, um aktuelle Spiele testen zu können.  

 

Die Schulungen für GutachterInnen bzw. die halbjährlichen Tagungen mit den 

GutachterInnen kosten bei etwa 30 TeilnehmerInnen etwa €5000 pro Schulung 

bzw. Tagung, also etwa €30.000 insgesamt in drei Jahren. 

 

Aus Kostengründen verworfen wurde die Alternative "Hauptamtliche 

GutachterInnen". Rechnen wir mit 100 Testmustern, so entsteht ein Bedarf an 

200 Gutachten und mit möglichen Reklamationen (hoch geschätzt 10%) 220 

Gutachten. Die notwendige Arbeitszeit für ein Gutachten liegt nach den 

langjährigen Erfahrungen der Arbeitsgemeinschaft für Computer und Spiel bei 

50 bis 100 Arbeitsstunden, der Bedarf an Arbeitsstunden also bei 11000 bis 

22000 Stunden. Diese Zahl reduziert sich allerdings, wenn die Antragsteller das 

Begutachtungsverfahren durch die Miteinreichung von Spielständen und Cheats 

aktiv unterstützen, auf 10 bis 20 Arbeitsstunden. Rechnen wir mit 1800 

Arbeitsstunden pro Person und Jahr, ergibt sich – je nach Reduktion - ein 

Bedarf von 2 bis 12 A-wertigen Angestellten mit entsprechender Qualifikation 

(Pädagogik plus "Spielkunde" inkl. EDV - Kenntnisse).  

  

Aus Qualitäts- und Zeitgründen verworfen wurde das Modell "unbezahlte 

Gutachten": Wenn die FSU für Gutachten nicht wenigstens ein 

Anerkennungshonorar zahlt, besteht langfristig keine begründete Aussicht 

darauf, dass sich genügend viele GutachterInnen finden, die rechtzeitig 

qualitativ hochwertige Gutachten erstellen.  
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Zusammenfasung Kostenrahmen FSU    
 

   Basis   Erweiterung 

Lohn   150.000  195.000 

Miete       6.000    18.000 

Sonst. Kosten   10.000    15.000 

Büromat., Tel.,   

Internet,...   

Spesen Beirat  10.000   10.000 

Schulungen     10.000   30.000 

GutachterInnen   

 

Summe jährlich 186.000  268.000 

3 Jahre  558.000  804.000 

 

Erstinvestitionen  15.000   35.000 

 

Summe  573.000  839.000 
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3.8. Startphase 
 

Bevor die eigentliche Arbeit der Begutachtung von Unterhaltungssoftware und 

die PR für die positiv prädikatisierten Spiele beginnen kann, muss  

• Der Verein gegründet werden, 

• Die Geschäftsstelle besetzt und eingerichtet werden, 

• Der für die Bewertung operationalisierte Kriterienkatalog und das 

Begutachtungsverfahren vom Verein beschlossen worden sein und  

• GutachterInnen müssen ausgewählt und geschult werden. 

 

Selbstverständlich können diese Schritte nur dann eingeleitet werden, wenn 

vorab die Finanzierung sichergestellt ist.  

 
Die Formulierung des Kriterienkataloges und eines Verfahrensvorschlages für 

den Ablauf des Begutachtungsverfahrens (Einreich- und Verfahrensprozedur, 

Formulare für Einreichung und Begutachtung, Vorgaben für Text zur 

Beschreibung und Bewertung von Testmustern etc.) sollen die ersten Aufgaben 

der Geschäftsstelle sein, wobei gegebenenfalls ExpertInnen von außen 

zugezogen werden. Diese Aufgabe soll im ersten Monat der Tätigkeit soweit 

abgeschlossen sein, dass der Verein die notwendigen Beschlüsse fassen kann. 

An dieser Stelle sei auf einen wichtigen Punkt (Haftungsausschluss) 

hingewiesen. Ein kritischer Punkt im Hinblick auf mögliche rechtliche und 

finanzielle Risiken (Schadensersatz bei Ablehnung?) der Arbeit der FSU soll 

durch eine Geschäfts- oder Verfahrensordnung der FSU geklärt werden. Hier 

soll festgehalten sein, dass der Antragsteller mit dem Antrag auf die 

Auszeichnung eines Spieles diese Ordnung anerkennt und insbesondere auf 

eine gerichtliche Anfechtung der Entscheidung oder Schadenersatz bei 

Ablehnung verzichtet. Diese Ordnung muss mit Unterstützung von 

fachkundigen JuristInnen (aus einem Ministerium?) formuliert werden.  

 

Eien andere - im Prinzip von ACOS bereits gelöste - Aufgabe muss ebenfalls 

von einer juristisch sachkundigen Person bearbeitet werden, nämlich eine vor 
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Beginn der Tätigkeit von jedem Gutachter und jeder Gutachterin zu 

unterschreibende Erklärung, in der u.a. die Arbeitsvereinbarungen, das strikte 

Kopierverbot und die Verschwiegensheitspflicht festgehalten werden.  

 

In der Startphase soll zudem ein Contentmanagementsystem als Basis für den 

Internetauftritt erstellt werden (von einer externen Firma), Kontakte für den 

Presse- und Medienverteiler aufgebaut werden und das PR - Konzept mit einer 

Werbeagentur besprochen und vorbereitet werden.  
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3.9. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
 
Die Grundidee der FSU, über die positive Prädikatisierung von 

Unterhaltungssoftware den Markt für solche Software insgesamt in aus 

pädagogischer Sicht positiver Richtung zu beeinflussen, wird ohne Zweifel 

besser erreicht, wenn es gelingt, die Zielgruppe zu erweitern. Wenn nicht „nur“ 

Erziehungsberechtigte und Institutionen wie Schulen und Bibliotheken sich beim 

Softwareeinkauf nach den Empfehlungen der FSU richten, sondern auch Kinder 

und Jugendliche selbst die Beurteilungen der FSU zur Kenntnis nehmen und für 

beachtenswert halten, wird eine Marktbeeinflussung leichter gelingen bzw. 

nachhaltiger sein.  

 

Damit Kinder und Jugendliche ihr Kaufverhalten bzw. ihre Wunschliste an 

Empfehlungen der FSU orientieren, müssen mindestens zwei Voraussetzungen 

erfüllt sein: Einerseits müssen die ausgezeichneten Spiele auch aus Sicht der 

Kinder und Jugendlichen ausgezeichnet sein und anderseits müssen sie über 

die Resultate der Arbeit der FSU informiert sein. Für den ersten Punkt lässt sich 

vorab natürlich keine Garantie abgeben. Allerdings spricht die Erfahrung aus 

vielen Jahren Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft Computer und Spiel (ACOS) 

dafür: Viele von ACOS empfohlene Spiele waren auch in der Gunst der Kinder 

und Jugendlichen hoch angesehen, wie Lesercharts und Verkaufscharts 

gezeigt haben. Für den zweiten Punkt sind neben Medien, die Informationen an 

Kinder und Jugendliche herantragen (wie etwa Confetti TiVi) auch Fragen der 

Glaubwürdigkeit wichtig. „Nur“ von Erwachsenen empfohlene Spiele sind aus 

ihrer Sicht keinesfalls prinzipiell gut; Empfehlungen und Bewertungen von 

Kindern und Jugendlichen hingegen werden schon weit eher akzeptiert. Aus 

dem hier angedeuteten Grund ist es für diese Zielgruppe sehr wichtig, dass 

Kinder und Jugendliche selbst ihre Meinung zu den Spielen äußern. In die 

praktischen Tätigkeit von ACOS – GutachterInnen fließen Meinungen von 

Heranwachsenden ein, weil die GutachterInnen häufig ihre eigenen Kinder oder 

ihre SchülerInnen etc. in den Test einbeziehen; die GutachterInnen selbst sind 

und bleiben aber als qualifizierte ExpertInnen für die Entscheidung 
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verantwortlich. Offensichtlich können und sollen Kinder oder Jugendliche nicht 

in diesem Sinne verantwortliche GutachterInnen werden.  

 

Zu diesem Zweck scheint es notwendig und sinnvoll, Orte zu schaffen, an 

denen Heranwachsende unter pädagogischer Aufsicht und mit technischer 

Unterstützung neue Spiele ausprobieren können. Pädagogische Aufsicht und 

technische Unterstützung sind unerlässliche Voraussetzungen: Weder defekte 

Geräte noch die Umfunktionierung von solchen Orten zu Plätzen, an denen 

nicht empfehlenswerte (oder raubkopierte) Spiele gespielt werden, sind 

wünschenswert. 

 

Wo und wie können solche Orte entstehen? Naheliegend im wörtlichen Sinne 

wäre ein erweitertes Büro, also ein Raum im Rahmen der FSU-Geschäftsstelle. 

Andere Möglichkeiten sind EDV-Räume in Schulen, wenn sich dort 

kooperationsbreite LehrerInnen finden oder EDV-Räume in Jugendzentren oder 

Volkshochschulen. Vorstellbar sind – wenngleich aus pädagogischer Sicht 

weniger geeignet - auch Räumlichkeiten in Filialen kooperierender Hard- und 

Softwarehändler. In diesem Fall müssten pädagogische Fachkräfte 

hinzugezogen werden. Wie im Punkt Finanzen angemerkt, können nur für den 

ersten Vorschlag einigermaßen genau die Kosten abgeschätzt werden.  
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3.10. Sinnvolle Ergänzungen der Aufgaben-
stellung der FSU 

 

Wenn eine FSU eingerichtet wird, ist es sinnvoll, ihren Etat geringfügig zu 

erweitern, damit sie zugleich einige Funktionen wahrnehmen kann, die im 

engen Zusammenhang mit der Prädikatisierung stehen, aber darüber hinaus für 

die Republik Österreich nützlich sind. Solche Funktionen sind 

• Aufbau einer Fachbibliothek und eines Archivs 

• Auskunfts- und Beratungsstelle 

• Kooperation und Koordination auf nationaler und internationaler Ebene,  

• Fortbildungsstelle (Seminarangebote und Referentenservice) 

• Ankerpunkt für (Wirkungs-)Forschungsprojekte,  

• Fortentwicklung des Konzeptes der FSU 

 

So wird die FSU insgesamt ein österreichisches Know-How-Center für das 

Themengebiet "Kinder und Jugendliche nutzen Neue Medien", insbesondere 

Computer und Internet. Als solches kann es die den Verein tragenden Stellen in 

allen diesbezüglichen Fragen kompetent beraten.  
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3.11. Europäische Perspektive  
 
Insgesamt sind die Auswirkungen der deutschen bzw. westeuropäischen 

Altersfreigabe sowie der Bundesprüfstelle so einzuschätzen, dass sie auch für 

Österreich gelten. Es wäre daher nicht sinnvoll, eine eigene österreichische 

Altersfreigabe oder Indizierungsinstitution zu errichten. Umgekehrt betonen 

deutsche und internationale ExpertInnen immer wieder, dass sie vom Ansatz 

und der Praxis der Arbeitsgemeinschaft Computer und Spiel sehr beeindruckt 

sind. Mag. Brauner und ich als Vertreter von ACOS erfahren solche 

Anerkennung immer wieder, wenn wir als Experten zu internationalen 

Veranstaltungen als Referenten oder z.B. vom bundesdeutschen Jugend-

ministerium als Gutachter eingeladen werde. Gerade die bundesdeutschen 

KollegInnen, die als ExperInnen auf dem Gebiet Unterhaltungssoftware bekannt 

sind, bevorzugen den österreichischen Weg der Positiven Prädikatisierung, 

sehen aber kaum Möglichkeiten, ihn in der gegenwärtigen Situation in 

Deutschland zu realisieren. Ausnahmen sind Initiativen von einzelnen 

Institutionen wie etwa „Search and Play“ von der Bundeszentrale für politische 

Bildung. Deshalb bestehen gute Aussichten dafür, dass eine österreichische 

FSU mit dem Konzept der Positiven Prädikatisierung auch international 

anerkannt wird bzw. als Grundstein für eine entsprechende internationale 

Einrichtung wirken kann.  

 

In der EU wird derzeit einerseits von Seiten der Unterhaltungssoftwarebranche 

eine europäische Altersfreigabestelle eingerichtet, die ein wenig an die 

deutsche USK erinnert. Andererseits hat die Europäische Kommission 

angekündigt, in diesem Bereich aktiv werden zu wollen. In dieser Situation kann 

Österreich mit der FSU in der EU in eine anerkannte Vorreiterrolle kommen, ein 

Leadershipmodel kreieren, das in der EU anerkannt und übernommen wird. 

Wenn das gelingt, sind die gewünschten Auswirkungen auf den Markt über die 

Positive Präsikatisierung natürlich viel größer, weil die EU insgesamt 

offensichtlich einen deutlich größeren Markt repräsentiert als Österreich allein.  
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Anhang: Adressenverzeichnis 
 

Potenzielle KooperationspartnerInnen für die Begutachtung 

von Spielen 
 
ACOS (=Arbeitsgemeinschaft Computer und Spiel) - siehe www.acos.at 
Obmann:  
Mag. Christian Brauner 
LandesJugendReferat OÖ 
Waltherstr. 24 
A-4021 Linz 
Tel: 0732/7720-15527 
Fax: 0732/7720-11787 
Mailto:Christian.Brauner@ooe.gv.at  
 
 
Dr. Ingrid Geretschlaeger, Medienpädagogische Beratungsstelle, NÖ 
Landesakademie, Neue Herrengasse 17a, 3109 St. Pölten, Tel. 02742-294-
17468, Fax: 02742.294-17440 ingrid.geretschlaeger@noe-lak.at 
 
IDEe - Haefele KEG, Institut fuer Design, Durchfuehrung und Evaluation von 
Erwachsenenbildung, Vorarlberg - Wien, www.qualifizierung.com 
Dorfstrasse 40, 6773 Vandans, T:05556/77412 F:05556/72638 
office@qualifizierung.com 
 
Herr Mag. Häfele hat vor einigen Jahren für die AK Vorarlberg CD-ROMs mit 
pädagogisch wertvollen Sharewareprogrammen zusammengestellt. Die AK 
Vorarlberg gibt zwar noch Sharewaresammlungen auf CD ROM heraus, hat 
aber den pädagogischen Anspruch gestrichen.  
 
Dr. Gerald Netzl, 1230 Wien, Tel. 4000-84349 (Büro) und 889 34 03 (privat) 
gerald.netzl@wienxtra.at 
Ist Mitglied der Jugendmedienkommission des BMBWK. 
 
 
Mag. Reinhard Kasebacher 
Gröflacherweg 19, 9521 Treffen 
Mob.Tel.: 0664/4352504 
Fax 04248/29602 
reinhard.kasebacher@spieletage.at  
http://www.spieletage.at  
organisierte zusammen mit seinem Sohn, der in Graz studiert 
(Gernot Kasebacher, Mariengasse 3a/7, 8010 Graz, Tel.: 0664/1334223) 
in Klagenfurt vom 14.11.2002, 14 – 19 Uhr bis Sonntag, 17.11.2002 Spieletage.  
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Im PI Tirol befassen sich zwei Lehrer mit diesem Thema (sie sind hauptsächlich 
Interessenten für Information): 
Johann Walder, j.walder@pi-tirol.at 
Erich Wanner e.wanner@pi-tirol.at 
http://www.pi-tirol.at/aps/index.htm 
 
Michael Kern ist der Leiter 
www.tirol.gv.at/medienzentrum  
m.kern@mez.tsn.at 
 
Frau Dr. Pippan 
wienXtra - spielebox 
 
1080 Wien, Albertgasse 35/II 
Tel:      01-408 69 33-93 
Fax:     01-406 65 55-89 
eMail:  roswitha.pippan@wienxtra.at 
site:     www. spielebox.at 
wienXtra - spielebox 
  
Angebote der Spielebox sind:  
"Spielothek: Die spielebox von wienXtra ist die einzige öffentliche Spielothek in 
Wien. Hier können Kinder, Jugendliche und Familien mehr als 2 700 
verschiedene Brett- und Gesellschaftsspiele ausprobieren oder entlehnen. 
Fachkundige BetreuerInnen beraten gerne, welche Spiele für welches Alter 
geeignet sind und erklären auch die Spielregeln, wenn's schwierig wird. Ein 
besonderes Service der spielebox: die kompetente Beratung und Information 
über Computerspiele.  
Viele tolle Angebote: Die spielebox ist mehr als nur ein Spieleverleih. Wir bieten 
nicht nur über 2 700 verschiedene Brett- und Gesellschaftsspiele zum 
Ausleihen und Ausprobieren, sondern auch ein umfassendes Informations- und 
Beratungsservice. Außerdem veranstalten wir eigenständig oder in Kooperation 
mit anderen Organisationen jede Menge Spielfeste und Spielaktionen. Auch 
beim alljährlichen Ramba Zamba Riesenspielfest ist die spielebox ein wichtiger 
Mit-Veranstalter." 
 
Frau Dr. Michaela Bleyer - Krainer 
Institut für Psychologie 
Universität Klagenfurt 
Universitätsstr. 65 - 67 
9020 Klagenfurt 
"Michaela Bleyer" <Michaela.Bleyer@uni-klu.ac.at> 
 
Frau Mag. Dr. Michaela Bleyer-Krainer ist an der Universität Klagenfurt 
beschäftigt. Am Institut für Psychologie, Entwicklungspsychologie ist sie in der 
Spielforschung tätig.  Schwerpunkt Neue Medien und Computerspiele. 
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Von allen genannten Personen wurde Interesse an einer Kooperation mit einer 
FSU geäußert, die von ihnen z.T. bereits derzeit verwendeten Kriterien(listen) 
können bei der Erstellung eines Kriterienkataloges mit verwendet werden. 
 
 
 
Ansprechpartner Handel 
 
Herr Michael Wieland 
Libro Nuevo GmbH 
Einkauf Neue Medien 
Tel.: (+43)-2236-8099-150 
Fax.: (+43)-2236-8099-179 
 
 
Herr 
Roland Kuballa 
Produktmanager Unterhaltungsmedien 
Niedermeyer GmbH. 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
1230 Wien, Talpagasse 1a 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Telefon:+43-1-91880-623 
Fax: +43-1-91880-44 623 
Mobil: +43-676-83567-623 
mailto:roland.kuballa@niedermeyer.at 
http://www.niedermeyer.at 
 
 
 
Ansprechpartner Produzenten 
Herr 
Markus König  
Electronic Arts Handels GesmbH  
Markus König/Product Marketing Manager  
Businesspark Wien Süd ( Campus 21 ) 
Liebermannstrasse F03/401 
2345 Brunn am Gebirge 
Phone: ++43 2236 864075-13  
Fax: ++43 2236 864075-22  
Email: mkoenig@ea.com  
 
  
Michael Wetzel  
Head of PR 
Infogrames Deutschland GmbH 
Hanauer Landstrasse 184 
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D - 60314 Frankfurt/Main 
Direct Fon:+49 (0)69 24449 147Direct Fax:+49 (0)69 24449 241 
http://www.infogrames.de 
 
Herr 
Wolfgang Wachmann 
JoWooD Productions Software AG 
Technologiepark 4 
A - 8786 Rottenmann 
"Wolfgang Wachmann" wwachmann@jowood.com 
JoWooD Productions Software AG 
Technologiepark 4a 
A-8786 Rottenmann 
Austria/Europe 
phone: +43-3614-2966-0 
fax: +43-3614-2966-64 
http://www.jowood.com 
 
Dr. Niki Laber 
Managing Director 
neo Software Produktions GmbH 
A T2 Company 
email: niki.laber@neo.at 
web: http://www.neo.at 
 
Franz Burghardt 
Geschäftsführer 
Jack of all Games Ges.m.b.H 
Leo Matthauserg. 71/3 
1230 Wien 
Mobil:+43 6991 10 10 697 
Firma:+43 1 69 86 131 DW 13 
Fax: +43 1 69 86 131 DM 14 
mailto:franz.burghardt@jackofallgames.at 
http://www.take2.de 
 
Herr 
Ralf Wirsing 
Business Development Director 
Ubi Soft Entertainment GmbH  
http://www.ubisoft.de  
Telefon: +49 (0) 211 / 33800-175  
Fax: +49 (0) 211 / 33800-145  
Email:ralf.wirsing@ubisoft.de 
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Medien 
Herr 
Harald Gutzelnig 
CDA Verlags- und HandelsgesmbH 
A-4320 Perg, Tobra 9 
Tel: +43 7262 57557-11 
Fax: +43 7262 57557-44 
Ein Unternehmen der ET Multimedia AG 
CD Info: 
Tetrix-Verlag 
D-37269 Eschwege, Schillerstr. 14 
Tel: +49 5651 98104 
Fax: +49 5651 96377 
e-mail: h.gutzelnig@cda-verlag.com 
Web: www.cda-verlag.com 
www.vollversionen.com 
 
 
Frau Dr. Monika Schenker 
ORF Confetti TiVi 
Abt. Familie, Unterhaltung - FP 5 
Würzburgg. 30 
A-1136 Wien 
T: +43 1 87878-12725 
F: +43 1 87878-13787 
monika.schenker@orf.at 
 
 
Frau Helga Janisch-Pryce 
Leitung 
ORF Confetti TiVi 
Abt. Familie, Unterhaltung - FP 5 
Würzburgg. 30 
A-1136 Wien 
T: +43 1 87878-14283 
F: +43 1 87878-13782 
helga.janisch@orf.at 
 
Marketing - Agentur 
 
Firma C+M Marketing Services AG 
Mag. H. Lindtner 
Geschäftsleitung 
Traunufer - Arkade 1 
4609 Wels - Thalheim 
h.lindtner@cplusm.at 
www.cplusm.at 
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